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Beschlussvorschlag 
1. Die Stadtvertretung Sternberg beschließt auf der heutigen Sitzung, die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sind zur Abgabe einer Stellungnahme – auch im Hinblick auf Umfang und 
Detaillierung der Umweltprüfung - aufzufordern.  
2. Der Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 20 „Reimerskamp“ einschließlich der 
Begründung und des Umweltberichtes wird in der vorliegenden Fassung gebilligt (siehe 
Anlage).  
3. Der Beschluss ist entsprechend der Hauptsatzung der Stadt Sternberg ortsüblich 
bekanntzumachen. 
 
Sachverhalt 
Aufgrund der naturräumlichen Gegebenheiten im Stadtgebiet steht Sternberg bei der 
städtebaulichen Entwicklung hinsichtlich der Bereitstellung von Wohnraumangeboten vor 
besonderen Herausforderungen. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 20 soll 
nunmehr die Ausweisung neuer Wohnbauflächen erfolgen. Ziel ist es, zeitgemäßen und 
attraktiven Wohnraum für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zu schaffen. Dies soll 
durch ein differenziertes Standortangebot unterstützt werden, das sowohl den 
mehrgeschossigen Mietswohnungsbau als auch den Bau von Einfamilienhäusern sowie 
moderne, flächensparende Bauformen wie sogenannte Tiny-Häuser berücksichtigt. 
Die Aufstellung des Bebauungsplans ist erforderlich, um die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die geplante Entwicklung des Wohngebietes zu schaffen und dabei 
eine nachhaltige und bedarfsgerechte städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. Zur 
Wahrung der städtebaulichen Ordnung trifft der Bebauungsplan unter anderem 
Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, zur überbaubaren Grundstücksfläche 
sowie zu den örtlichen Verkehrsflächen und stellt sicher, dass den Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsbedingungen sowie umweltschützenden Belangen Rechnung 
getragen wird. 
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1.  Allgemeines 

1.1  Anlass, Ziel und Erfordernis der Planung 

Die Stadt Sternberg erfüllt als Grundzentrum wichtige Funktionen für den ländlich geprägten 
Verflechtungsraum In der Stadt bündeln sich Einrichtungen der Daseinsvorsorge sowie 
Wohnraumangebote für den örtlichen und überörtlichen Bedarf. Die Bereitstellung von 
Wohnbauflächen ist dabei ein wesentlicher Baustein für stabile Bevölkerungszahlen und die 
langfristige Sicherung der zentralen Versorgungsfunktion. Aufgrund der naturräumlichen 
Gegebenheiten im Stadtgebiet steht Sternberg bei der städtebaulichen Entwicklung vor 
besonderen Herausforderungen. Durch einen hohen Anteil an Gewässern, Feuchtflächen und 
Schutzgebieten wird die Siedlungsentwicklung stark begrenzt. Insbesondere städtische 
Flächen sind hierdurch nur eingeschränkt nutzbar und eignen sich kaum als Standorte für neue 
Wohnbauflächen. Letztmalig hat die Stadt vor über 10 Jahren Wohnbauflächen am Maikamp 
im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung entwickelt. Die Wohngrundstücke wurden 
innerhalb kurzer Zeit vollständig bebaut. Dennoch war auch in den Folgejahren ein 
anhaltender und dringlicher Bedarf an Wohnbauflächen festzustellen, was die Stadt zu einer 
grundlegenden Prüfung potenzieller Entwicklungsflächen veranlasste. Im Rahmen der 
Potenzialanalyse wurde das Gebiet am Reimerskamp im Süden der Ortslage als 
Vorzugsstandort ausgewählt. Da sich die zur Umsetzung der Planung erforderlichen 
Grundstücke überwiegend in privatem Eigentum befanden, hat die Stadt in den letzten Jahren 
gezielt Flächen erworben, um die die geplante Entwicklung in eigentumsrechtlicher Hinsicht 
zu sichern.   

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 20 soll nunmehr die Ausweisung neuer 
Wohnbauflächen erfolgen. Ziel ist es, zeitgemäßen und attraktiven Wohnraum für 
unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zu schaffen. Dies soll durch ein differenziertes 
Standortangebot unterstützt werden, das sowohl den mehrgeschossigen Mietswohnungsbau 
als auch den Bau von Einfamilienhäusern sowie moderne, flächensparende Bauformen wie 
sogenannte Tiny-Häuser berücksichtigt.  

Die Aufstellung des Bebauungsplans ist erforderlich, um die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die geplante Entwicklung des Wohngebietes zu schaffen und dabei eine 
nachhaltige und bedarfsgerechte städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. Zur Wahrung 
der städtebaulichen Ordnung trifft der Bebauungsplan unter anderem Festsetzungen zu Art 
und Maß der baulichen Nutzung, zur überbaubaren Grundstücksfläche sowie zu den örtlichen 
Verkehrsflächen und stellt sicher, dass den Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsbedingungen sowie umweltschützenden Belangen Rechnung getragen wird.  

1.2  Verfahrensablauf und Planungsgrundlagen 

Das Planverfahren erfolgt auf der Grundlage der §§ 2 ff. BauGB als Regelverfahren mit einer 
zweimaligen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (frühzeitige Beteiligung zum Vorentwurf und Beteiligung zum Entwurf). Dem 
Bebauungsplan ist eine Begründung beizufügen, in der entsprechend dem Verfahrensstand 
die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bebauungsplans darzulegen sind. Im 
Umweltbericht sind die auf Grund der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB ermittelten 
Belange des Umweltschutzes zu beschreiben und zu bewerten. Der Umweltbericht bildet 
einen gesonderten Teil der Begründung. 

Die folgenden Verfahrensvermerke werden entsprechend dem Verfahrensstand 
fortgeschrieben. 

Die Stadtvertretung der Stadt Sternberg hat am __.__.____ den Beschluss zur Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 20 „Reimerskamp“ gefasst.   
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Als Kartengrundlage dienen ALKIS-Datensätze als Ausschnitt aus der amtlichen Flurkarte in 
Verbindung mit dem Lage- und Höhenplan des Vermessungsbüros Urban ▪ Neiseke ▪ Pawel 
(Dipl.-Ing. Jörg Neiseke), Alexandrinenstraße 26/27, 19055 Schwerin vom 04.12.2020. Die 
Kartengrundlage entspricht dem aktuellen Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die vor-
handenen städtebaulich bedeutsamen Anlagen, Straßen und Wege etc. aus. 

2.  Planerische Rahmenbedingungen 

2.1  Rechtsgrundlagen 

Als Rechtsgrundlagen für den Bebauungsplans Nr. 20 gelten: 

▪ das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 348)  

▪ Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 176) 

▪ Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) 

▪ Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015, geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
18. März 2025 (GVOBl. M-V S. 130) 

2.2  Vorgaben übergeordneter Planungen 

2.2.1  Raumordnung und Landesplanung 

Für eine geordnete räumliche Entwicklung ist die Abstimmung raumbedeutsamer Planungen 
und Maßnahmen mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung notwendig. Die 
Landesregierung hat auf der Grundlage des Landesplanungsgesetzes (LPlG M-V) in 
Verbindung mit dem Raumordnungsgesetz (ROG) das Landesraumentwicklungsprogramm 
von 2016 (LEP M-V) erlassen, in dem verbindliche Ziele und Grundsätze der Raumordnung 
festgehalten sind. Das LEP M-V wird durch die Regionalen Raumentwicklungsprogramme der 
vier Planungsregionen regionsspezifisch konkretisiert. Das für die vorliegende Planung 
maßgebliche Regionale Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg von 2011 (RREP 
WM) wurde ebenfalls durch Rechtsverordnung für verbindlich erklärt. Seit dem 7. Juni 2024 
liegt mit der Teilfortschreibung Kapitel 4.1/4.2 des RREP WM eine neue Bewertungsgrundlage 
für die raumordnerische Einschätzung von Vorhaben der Siedlungs- und 
Wohnbauflächenentwicklung vor. Die Regelungen des RREP WM 2011 (zur Siedlungs- und 
Wohnbauflächenentwicklung) werden damit ersetzt und finden keine Anwendung mehr. Ziele 
und Grundsätze des LEP M-V sowie des RREP WM weisen die gleiche Rechtswirkung auf. 

Ziele der Raumordnung sind verbindliche Vorgaben in Form von textlichen oder 
zeichnerischen Festlegungen, die als abschließend abgewogen gelten. Die Bauleitplanung der 
Gemeinden haben diese Ziele direkt zu beachten. Grundsätze der Raumordnung sind 
Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums als Vorgaben für 
nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen. Sie sind einer Abwägung noch 
zugänglich, hierbei jedoch mit einem besonderen Gewicht zu berücksichtigen.  

LEP M-V und RREP WM formulieren Ziele (Z) und Grundsätze der Raumordnung 
themenspezifisch als Programmsätze (PS). Im Folgenden werden die für die vorliegende 
Planung wesentlichen aufgeführt. 
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Zentrale Orte  
Das System der Zentralen Orte ist eine Methode der Raumordnung, die Siedlungen nach ihrer 
Bedeutung als Versorgungszentrum für ein umliegendes Gebiet hierarchisch einteilt, um hier 
die Einrichtungen der Daseinsvorsorge für eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung 
zu bündeln. Mecklenburg-Vorpommern verfügt über ein 3-stufiges System mit Ober-, Mittel- 
und Grundzentren. Die Stadt Sternberg ist als Grundzentrum festgelegt und soll somit gemäß 
PS 3.2.2 (2) RREP WM als Standort für die Versorgung der Bevölkerung ihres Nahbereiches 
mit Gütern und Dienstleistungen des qualifizierten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Grundbedarfes gesichert und weiterentwickelt werden.  

Siedlungsentwicklung / Wohnbauflächenentwicklung 
Die Neuausweisung von Siedlungs- und Verkehrsflächen soll landesweit reduziert werden. Vor 
diesem Hintergrund benennen LEP M-V und RREP WM entsprechende Ziele. Nachfolgend 
werden die in der Teilfortschreibung Kapitel 4.1 Siedlungsentwicklung und 4.2 
Wohnbauflächenentwicklung vom Juni 2024 benannten Ziele aufgeführt, da diese bzgl. der 
Siedlungsentwicklung die aktuellen und regionsspezifischen Festlegungen darstellen. 

PS 4.1 (4) RREP WM: Die Zersiedlung der Landschaft ist zu vermeiden, die 
Siedlungstätigkeiten sind zu konzentrieren. Exponierte Landschaftsteile sind freizuhalten. Die 
Entstehung von Siedlungsbändern ist zu vermeiden. Der Entstehung neuer Splittersiedlungen 
sowie deren Verfestigung und Erweiterung ist entgegenzuwirken. (Z) 

PS 4.1 (5) RREP WM: Der Siedlungsflächenbedarf ist vorrangig innerhalb der bebauten 
Ortslagen durch Nutzung erschlossener Standortreserven sowie durch Neugestaltung und 
Verdichtung abzudecken. Mit dem Freiraum ist schonend umzugehen, sodass außerhalb der 
bebauten Ortslagen Bauflächen nur dann auszuweisen sind, wenn nachweislich insbesondere 
die innerörtlichen Baulandreserven ausgeschöpft sind, ein Flächenzugriff nicht möglich ist oder 
besondere Standortanforderungen dies rechtfertigen. Stehen innerörtliche Flächen 
nachweislich nicht zur Verfügung, sind neue Siedlungsflächen an die bebaute Ortslage 
anzulehnen. (Z) 

Bewertung: 
Die Stadt Sternberg hat die einschlägigen raumordnerischen Erfordernisse zur 
Siedlungsentwicklung in ihrer Prüfung potenzieller Entwicklungsflächen berücksichtigt. In 
einem ersten Schritt wurde geprüft, ob innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage 
geeignete Innenentwicklungspotenziale bestehen, um dem Grundsatz „Innen- vor 
Außenentwicklung“ Rechnung zu tragen. Als einzige Freifläche in relevanter Größenordnung 
von etwa 2 ha befindet sich die Reuterkoppel zwischen Güstrower Chaussee und 
Mecklenburgring innerhalb der Siedlungsgrenzen. Hierbei handelt es sich aber um eine 
seggen- und binsenreiche Nasswiese, die ein gesetzlich geschütztes Biotop darstellt. 
Abgesehen vom Schutzstatus herrschen hier wie auch auf vielen weiteren städtischen Grün- 
und Freiflächen schwierige Baugrundbedingungen mit staunassen oder saisonal vernässten 
Böden. Somit verbleiben wenige Potenzialflächen, die sich für eine Wiedernutzbarmachung 
oder Nachverdichtung eignen. Drei Flächen befinden sich unmittelbar an der durch die Stadt 
führenden Bundesstraße B 104 bzw. im Kreuzungsbereich B104/L141. Die Stadt hat hier alte 
Bausubstanz (u. a. das alte Ambulatorium sowie der ehemalige Freizeit- und Jugendclub) 
zurückgebaut. Das Flächenpotenzial summiert sich auf ca. 2500 m². Aufgrund der Lage an der 
Bundesstraße und des damit einhergehenden Verkehrslärms stellen diese Flächen aber keine 
Vorzugsstandorte für Wohnbebauung dar. Damit verbleibt eine etwa 2000 m² große 
Innenbereichsfläche nördlich des Schulgeländes (KGS Sternberg) an der Seestraße, die durch 
die Stadt beräumt wurde, um sie einer Wohnbebauung zuzuführen. Aufgrund der begrenzten 
Größe kann die Fläche aber nur einen ergänzenden Beitrag für die erforderliche 
Wohnbauflächenentwicklung leisten, so dass im Weiteren Flächen außerhalb der bebauten 
Ortslage ins Auge gefasst und hinsichtlich der Umsetzbarkeit der Entwicklungsabsichten 
geprüft wurden. Wesentliche Aspekt hierbei waren neben den o. g. Programmsätzen des 
RREP WM die eigentumsrechtliche Verfügbarkeit sowie naturschutzfachliche Kriterien.  
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Gemäß Programmsatz 4.1 (5) RREP WM sind neue Siedlungsflächen an die bebaute Ortslage 
anzulehnen. Unter Berücksichtigung der naturräumlichen Gegebenheiten verbleiben damit nur 
wenige Ortsrandbereiche, die entsprechend der raumordnerischen Zielvorgabe für eine 
Siedlungsentwicklung in Frage kommen. Die Landschaft um Sternberg wurde im Zuge der 
Weichsel-Eiszeit ausgebildet und weist eine mosaikartige Abfolge von Erhebungen der 
Endmoräne, Sanderflächen und Urstromtälern mit den niedrigen Becken der Seen und 
Feuchtgebieten auf. Die Gewässerflächen einschließlich der Feucht- und Nassstandorte der 
Niederungsbereiche fallen aus einer näheren Betrachtung ebenso heraus wie Waldflächen, 
die sich im Anschluss zur bebauten Ortslage befinden. Am östlichen Ortsrand besteht eine 
Ackerfläche, die an das Wohngebiet am Kugelberg anschließt. Für diese Gebiet ist bereits in 
den frühen 90er Jahren ein Bebauungsplan aufgestellt worden, der aber nur teilweise 
umgesetzt wurde. Eine weitergehende Wohngebietsentwicklung scheiterte in den 
vergangenen Jahrzehnten bislang aber stets an den eigentumsrechtlichen Verhältnissen. Die 
betreffenden Flächen befinden sich in Privateigentum und sind nicht disponibel. Im Anschluss 
an den nördlichen Siedlungsrand (am Serrahnsbach) verfügt die Stadt über Eigentumsflächen. 
Diese befinden sich jedoch innerhalb des Europäischen Vogelschutzgebietes „Warnowtal, 
Sternberger Seen und untere Mildenitz“. Obwohl die betreffenden Flächen unmittelbar an die 
bestehende Ortslage angrenzen und nach raumordnerischen Kriterien grundsätzlich als 
siedlungsnahe Entwicklungsbereiche in Betracht kommen könnten, ist ihre Inanspruchnahme 
für Siedlungszwecke aufgrund ihrer Lage innerhalb eines Europäischen Vogelschutzgebietes 
und entgegenstehender Belange des Belange des europäischen Naturschutzrechts 
ausgeschlossen. Die nachfolgende Abbildung zeigt auf Grundlage der Topographischen Karte 
die bebaute Ortslage sowie deren angrenzende Bereiche (inkl. Darstellung des Europäischen 
Vogelschutzgebietes im Bereich des Sternberger Sees). 

Abbildung: Bebaute Ortslage von Sternberg inkl. Umgebung und Vogelschutzgebiet (© GeoBasis-DE/M-V 2026) 

Somit hat sich die Stadt zur Umsetzung der geplanten Wohngebietsentwicklung auf eine 
Fläche im Süden der bebauten Ortslage am Reimerskamp (siehe vorige Abbildung) fokussiert 
und eine entsprechende Standortprüfung durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass einer 
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Siedlungsentwicklung hier keine offensichtlichen fachrechtlichen Belange entgegenstehen. 
Eine durchgeführte Baugrunduntersuchung bestätigte die grundsätzliche Eignung in 
geotechnischer Hinsicht. Die mit den o. g. Programmsätzen des RREP WM zum Ausdruck 
gebrachten Ziele der Raumordnung stehen gleichfalls nicht entgegen. Die geplante 
Siedlungsentwicklung konzentriert sich auf Sternberg, einem im RREP WM als Grundzentrum 
festgelegten Zentralen Ort, wodurch eine Zersiedelung der Landschaft sowie die Entstehung 
neuer Splittersiedlungen vermieden wird. Das Plangebiet befindet sich im Bereich des 
Reimerskamps. Das Gelände erhebt sich hier zwar gegenüber den angrenzenden 
Niederungen des Rauschenden Bachs weist gegenüber den umgebenden Bereichen der 
bebauten Ortslage als auch der Offenlandschaft aber keine exponierte Lageeigenschaften auf. 
Durch die vorab durch die Stadt vorgenommene Potenzialflächenanalyse wird dem Grundsatz 
„Innen- vor Außenentwicklung“ Rechnung getragen und nachgewiesen, dass keine 
innerörtlichen Baulandreserven bestehen, auf denen die erforderliche 
Wohnbauflächenentwicklung in vergleichbarem Maße umsetzbar wäre. In der Konsequenz soll 
die Siedlungsentwicklung am südlichen Ortsrand erfolgen. Das Plangebiet befindet sich hier 
angrenzend zu Kleingärten entlang der Bundesstraße B 192 und weist damit einen Anschluss 
an den Siedlungsbereich auf. Im Norden der Fläche besteht kein unmittelbarer Anschluss an 
die bebaute Ortslage. Dies ist dem dort befindlichen gesetzlich geschütztem Feuchtbiotop 
geschuldet. Eine Überbauung ist unzulässig. Insofern nimmt der Bebauungsplan hier 
entsprechend der parzellenscharfen Planungsebene eine notwendige Feinsteuerung vor, 
ohne raumordnerischen Zielvorgaben zu widersprechen. 

PS 4.2 (1) RREP WM: Die Wohnbauflächenentwicklung ist auf die Zentralen Orte zu 
konzentrieren. (Z)  

PS 4.2 (4) RREP WM: Schwerpunkte der wohnbaulichen Entwicklung in den Zentralen Orten 
sind die Gemeindehauptorte. Die Entwicklung neuer Wohngebiete hat an städtebaulich 
integrierten Standorten mit guter Verkehrsanbindung und günstiger räumlicher Zuordnung zu 
relevanten Infrastrukturen zu erfolgen. (Z) 

Weiterhin sollen die Zentralen Orte auf die Bereitstellung eines quantitativ bedarfsgerechten 
wohnbaulichen Angebotes hinwirken und auch Wohnbauflächenangebote für die über den 
örtlichen Bedarf hinaus gehende Nachfrage schaffen. Eine Wohnbauflächenentwicklung in 
den Ortsteilen der Zentralen Orte soll nur dann erfolgen, wenn ernsthaft in Betracht kommende 
Standortalternativen im Gemeindehauptort nachgewiesen fehlen. 

Bewertung: 
Den regionalplanerischen Zielen zur Wohnbauentwicklung wird durch die Stadt Sternberg als 
Grundzentrum entsprochen. Die geplante Wohnbauentwicklung erfolgt im Hauptort. Der 
Standort befindet sich in Nähe zur Bundesstraße B 192. Diese stellt zusammen mit der B 104 
die zentrale Erschließungsachse von Sternberg dar, entlang der sich beidseits das Gros des 
Sternberger Siedlungsbereiches erstreckt. Damit verfügt der Standort über eine gute 
verkehrliche Anbindung im Anschluss an den bestehenden Siedlungsbereich und günstiger 
räumlicher Zuordnung zu den wesentlichen bestehenden Einrichtungen der Daseinsvorsorge 
in Sternberg. 

Landwirtschaft  
Zur Sicherung bedeutsamer Böden benennt das LEP M-V mit PS 4.5 (2) (Z) ein wesentliches 
Ziel der landesweiten Raumordnung, wonach die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen ab 
einer Wertzahl von 50 nicht in andere Nutzungen überführt werden darf. Ausnahmen hiervon 
bilden unter anderem die Ortslagen (Gebiete nach § 30 und § 34 BauGB) sowie Bauflächen, 
die bereits vor Inkrafttreten des LEP M-V in einem rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
dargestellt waren. 

In der Karte des LEP M-V wird für das Gebiet der Stadt Sternberg zudem ein Vorbehaltsgebiet 
Landwirtschaft festgelegt.  
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PS 4.5 (3) In den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft soll dem Erhalt und der Entwicklung 
landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren und -stätten ein besonderes Gewicht beigemessen 
werden. Dies ist bei der Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Maßnahmen, 
Vorhaben, Funktionen und Nutzungen zu berücksichtigen. 

Bewertung: 
Das Plangebiet befindet sich vollständig auf Ackerflächen (Feldblock DEMVLI084DC40067). 
Insofern sind landwirtschaftliche Belange unmittelbar betroffen. Die Stadt Sternberg verfügt 
über einen rechtswirksamen Flächennutzungsplan. Für den Bereich des Bebauungsplans Nr. 
20 stellt dieser eine Fläche für die Landwirtschaft dar. Gemäß dem 
Bodenrichtwertinformationssystem des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(WMS_MV_BORIS) liegen die Ackerzahlen im Plangebiet zwischen 18 und 38. Ein Zielkonflikt 
mit dem Umwandlungsverbot nach PS 4.5 (2) (Z) liegt daher nicht vor. Da wie weiter oben 
dargelegt Innenentwicklungspotenziale nur in geringem Flächenumfang bestehen und 
teilweise für eine Wohnbauentwicklung ungeeignet sind, ist für die notwendigen Entwicklungen 
unter Beachtung der raumordnerischen Zielstellungen zur Siedlungsentwicklung auf 
Außenbereichsflächen mit Anschluss an die bebaute Ortslage zurückzugreifen. Umsetzbar 
und verhältnismäßig ist dies in der Regel (mit Ausnahme von Konversionsstandorten) nur auf 
Ackerflächen. Durch den B-Plan Nr. 20 werden etwa 4,5 ha landwirtschaftlicher Fläche neu in 
Anspruch genommen. Die flächenhaften Auswirkung des B-Plans auf die Landwirtschaft  sind 
nach raumordnerischen Maßstäben damit gering. Hinsichtlich der Ertragsfähigkeit von 
landwirtschaftlichen Böden kommen keine alternativen Standorte in Betracht, die signifikant 
geringere Ackerzahlen aufweisen und dabei gleichfalls raumordnerischen und städtebaulichen 
Erfordernissen entsprechen.  

Tourismusentwicklung und Tourismusräume  
Nach der Karte des LEP M-V befindet sich die Stadt Sternberg in einem Vorbehaltsgebiet 
Tourismus. Als Grundsatz der Landesplanung soll hier der Sicherung der Funktion für 
Tourismus und Erholung besonderes Gewicht beigemessen werden (PS 4.6 (4) LEP M-V). 

Bewertung: 
Belange des Tourismus werden durch die Planung nicht unmittelbar berührt. Nördlich des 
Plangebietes verläuft entlang der Bundesstraße B 192 ein Radweg, der gemäß Karte des LEP 
M-V zum Regional bedeutsamen Radroutennetz gehört. Durch die Planung wird aber weder 
in diese noch in weitere touristische Infrastruktur eingegriffen, so dass keine negativen 
Auswirkungen zu erwarten sind. 

Landschaft  
Gemäß Karte des LEP M-V ist entlang des Rauschenden Bachs (vom Dannhusener See bei 
Demen bis Sternberg) ein Vorbehaltsgebiet Kompensation und Entwicklung festgelegt. Diese 
Gebiete sollen gemäß PS 5.1.2 (4) RREP WM für die Umsetzung naturschutzfachlicher 
Maßnahmen einschließlich der nach WRRL gesichert werden.  

Bewertung: 
Ein Abschnitt des Rauschenden Bachs verläuft auf einer Länge von etwa 300 m unmittelbar 
südöstlich und östlich des Plangebietes. Das Gewässerflurstück sowie die 
Niederungsbereiche des Bachs wurden bewusst aus dem Geltungsbereich ausgeklammert, 
so dass in die als Vorbehaltsgebiet festgelegten Bereiche des Bachs nicht eingegriffen wird. 
Lediglich im Bereich einer bereits bestehenden Überfahrt, die auch als zukünftige Zufahrt zum 
Wohngebiet genutzt werden soll, überlagert sich das Plangebiet mit dem Bachlauf. Die 
Planung steht damit der Umsetzung naturschutzfachlicher Maßnahmen nicht entgegen. 

Trinkwasser  
In der Karte des RREP WM ist im Bereich des Plangebietes ein Vorbehaltsgebiet 
Trinkwassersicherung festgelegt. Hier soll dem Trinkwasserschutz ein besonderes Gewicht 
beigemessen werden. Alle raumbedeutsamen Planungen, Vorhaben und Maßnahmen sollen 
so abgestimmt werden, dass diese Gebiete in ihrer besonderen Bedeutung für den 
Trinkwasserschutz möglichst nicht beeinträchtigt werden (PS 5.5 (3) RREP WM). 
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Bewertung: 
Das Plangebiet befindet sich in der Schutzzone III des Wasserschutzgebietes Sternberg. Der 
Belang der Trinkwassersicherung findet unter Berücksichtigung der Verbote und 
Nutzungsbeschränkungen der betroffenen Trinkwasserschutzzone Eingang in die 
bauleitplanerische Abwägung.  

In den Karte des LEP M-V sowie des RREP WM werden keine weiteren Festlegungen für den 
Bereich des Plangebietes getroffen. Auch berührt das Plangebiet keine der in der 
Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie des Regionalen Raumentwicklungsprogramms 
Westmecklenburg (Ende 2025 durch Landesverordnung festgestellt) ausgewiesenen 
Vorranggebiete Windenergie oder geplanten Leitungsnetze. 

2.3  Kommunale Planungen 

2.3.1  Flächennutzungsplan 

Die Stadt Sternberg verfügt seit 1994 über einen rechtswirksamen Flächennutzungsplan. 
Seitdem wurden Teilbereiche des Flächennutzungsplans im Zusammenhang mit der 
Aufstellung von Bebauungsplänen in separaten Änderungsverfahren (1. und 2. Änderung) 
geändert. Die 3. Änderung befindet sich gegenwärtig in Aufstellung und erfolgt in Verbindung 
mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 23. Keine dieser Änderung berührt aber den 
Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans Nr. 20, so dass hier die Darstellungen des 
Ursprungsplans maßgeblich sind. Dieser stellt den Bereich des B-Plans Nr. 20 eine Fläche für 
die Landwirtschaft dar. Um dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB zu entsprechen, 
ist der Flächennutzungsplan entsprechend der Planungsziele des B-Plans Nr. 20 
(Wohnbauentwicklung) zu ändern. Die Stadt hat darum neben der Aufstellung des B-Plans Nr. 
20 auch die 4. Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen. Die Änderung erfolgt in 
einem separaten Parallelverfahren und bezieht sich ausschließlich auf den Bereich des 
Bebauungsplangebietes.  

Die 4. Änderung des F-Plans bedarf der Genehmigung durch den Landkreis Ludwigslust-
Parchim und wird durch Bekanntmachung der Genehmigung rechtswirksam. Für den B-Plan 
genügt dann die Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses um Rechtsverbindlichkeit zu 
erlangen. Der Bebauungsplan kann aber auch vor dem Flächennutzungsplan bekannt 
gemacht werden, wenn nach dem Stand der Planungsarbeiten anzunehmen ist, dass der 
Bebauungsplan aus den künftigen Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt sein 
wird. In diesem Fall bedarf der Bebauungsplan jedoch der Genehmigung durch den Landkreis 
Ludwigslust-Parchim. 
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Abbildung: Ausschnitt aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan von 1994 

3.  Plangebiet 

3.1  Lage und Geltungsbereich 

Sternberg liegt im Nordosten des Landkreises Ludwigslust-Parchim, etwa 30 km östlich der 
Landeshauptstadt Schwerin. Das Gemeindegebiet besteht neben der Stadt Sternberg aus den 
Ortsteilen Gägelow, Groß Görnow, Groß Raden, Klein Görnow, Neu Pastin, Pastin, Sagsdorf, 
Sternberger Burg und Zülow1. Sternberg ist Verwaltungssitz des Amtes Sternberger 
Seenlandschaft. Auf einer Gemeindegebietsfläche von ca. 67,7 km² leben etwa 3.769 
Einwohner2. Zu den Nachbargemeinden zählen Blankenberg, Weitendorf, Kobrow, Dabel, 
Borkow, Mustin, Witzin (alle Amt Sternberger Seenlandschaft), Warnow (Amt Bützow-Land) 
sowie die Stadt Warin (Amt Neukloster-Warin).  

Die Stadt ist über die Bundesstraßen B 104 und B 192, die als Ortsdurchfahrten durch die 
geschlossene Ortslage von Sternberg verlaufen, verkehrlich sehr  gut an das überregionale 
Straßennetz angebunden. Ergänzt wird das Verkehrsnetz im Gemeindegebiet durch die 
Landesstraßen L 16 und L 141 sowie weitere Gemeindestraßen. Sternberg liegt an der 
historischen Bahnstrecke Wismar-Karow, die 1887 eröffnet und Mitte bis Ende der 90er Jahre 
stillgelegt wurde. Seit 2007 wurde die Strecke für den Transport von in einem örtlichen Werk 
produzierten Biodiesel genutzt. Bedeutung für den Öffentlichen Personennah- oder -
fernverkehr besitzt die Strecke derzeit nicht. Im Bereich des ÖPNV besteht aber eine 
Anbindung an Linienbusnetze (u. a. nach Schwerin oder Güstrow).   

Naturräumlich ist Sternberg der Landschaftszone Höhenrücken und Mecklenburgische 
Seenplatte zuzuordnen. Teil hiervon ist das Sternberger Seenland, welches dem hier seit 2005 
ausgewiesenen Naturpark seinen Namen gab. Die Landschaft wird gleichsam durch die 
zahlreichen Seen und die sich hierüber erhebenden Kuppen der Endmoräne. Die höchste 
Erhebung des Gemeindegebietes stellt der Wahrsberg mit etwa 67 m dar.  

 
1 Hauptsatzung der Stadt Sternberg vom 10. Juli 2O24 
2 Statistisches Amt M-V – Bevölkerungsstand der Kreise und Gemeinden (31.12.2024) 
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Sternberg weist eine kleinstädtische Siedlungsstruktur auf, die durch einen historischen 
Ortskern, der mit der weithin sichtbaren Stadtkirche von etwa Mitte des 13. bis Anfang des 14. 
Jahrhunderts planmäßig angelegt wurde. Von hier ausgehend wurde das Siedlungsgebiet 
insbesondere ab dem 20. Jahrhundert sukzessive erweitert, wobei die Altstadt durch die 
erhaltenen Wallanlagen sowie die angrenzenden Sumpf- und Feuchtflächen noch heute klar 
in ihrer ursprünglichen Ausdehnung erkennbar ist. Die Siedlungserweiterungen konzentrierten 
sich somit auf die Bereiche zwischen Ortskern und Luckower bzw. Sternberger See, wobei der 
Bebauungszusammenhang zwischen den einzelnen Siedlungsgebieten immer wieder durch 
baubeschränkende topographische und schwierige geologische Gegebenheiten unterbrochen 
wird. Während der DDR-Zeit entstanden über 1000 neue Wohnungen, wobei die meisten 
davon in Wohnblocks bzw. den sogenannten Plattenbauten im Bereich des Finkenkamps, der 
Leonhard-Frank-Straße, Karl-Marx-Straße sowie am Serrahnsbach entstanden. Im Übrigen 
wird die Ortslage (abgesehen vom Altstadtbereich) aber überwiegend durch ein- bis 
zweigeschossige Altbauten (Siedlungshäuser und Stadtvillen) sowie Ein- und 
Mehrfamilienhäuser aus der Nachwendezeit geprägt.  

Als Grundzentrum übernimmt Sternberg eine wesentliche Versorgungsfunktion für den 
Nahbereich der Stadt, dem die Gemeinden Borkow, Dabel, Hohen Pritz, Kobrow, Mustin und 
Witzin angehören. Neben der  Verbundenen Regionalen Schule und Gymnasium "David-
Franck" verfügt Sternberg auch über eine Grundschule, eine Förderschule sowie zwei 
Kindertagesstätten. Als weitere wichtige Einrichtungen der Daseinsvorsorge sind mehrere 
Arztpraxen (einschließlich Kinderarztpraxis), Pflegeheim/Seniorenzentrum, Feuerwehr, 
Stadtwerke und die Betriebsstelle der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim (Betreiber 
des Busverkehrs) angesiedelt. Mit mehreren Lebensmitteleinzelhändlern, Bankfilialen, 
Tankstellen und anderen Dienstleistern ist Sternberg infrastrukturell gut ausgestattet. 

Der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 20 befindet sich am südlichen Ortsrand von Sternberg, 
im Bereich des Reimerskamps, und schließt hier westlich an die Parchimer Chaussee 
(Bundesstraße B 192) an. Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 144, 145, 147, 148, 
149, 150, 156 sowie Teilflächen der Flurstücke 147/1, 147/2 und 148 in der Flur 9, Gemarkung 
Sternberg und damit eine Fläche von ca. 4,68 ha. Bestandteil des Geltungsbereiches sind 
damit der Bereich der geplanten Zufahrt zwischen B 192 und Rauschendem Bach sowie die 
daran westlich anschließende Ackerfläche auf dem Reimerskamp, die für eine  
Wohnbebauung vorgesehen ist. Die Geltungsbereichsgrenzen folgen vollumfänglich den 
jeweiligen bestehenden Flurstücksgrenzen. Der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 20 ist 
gemäß § 9 Abs. 7 BauGB festgesetzt und entsprechend der Planzeichenverordnung (PlanZV) 
in der Planzeichnung dargestellt.   

3.2  Bestandssituation 

3.2.1  Plangebiet 

Nutzung 
Der für die Wohnbebauung vorgesehene Teil des Plangebietes stellt sich weit überwiegend 
als intensiv landwirtschaftlich genutzte Ackerfläche dar. Am Ackerrand ist insbesondere in den 
umlaufenden Böschungsbereichen Ruderalvegetation vorzufinden. Ausgehend vom Acker fällt 
die Böschung auf durchschnittlich ein bis zwei Meter ab, bevor sich Grünlandbereiche 
anschließen, die sich jedoch nur zu geringen Anteilen innerhalb des Plangebietes befinden. 
Im Bereich der geplanten Zufahrt zwischen Bundesstraße und Wohngebiet besteht ein 
Wirtschaftsweg inklusive befestigter Überfahrt über den Rauschenden Bach. Nördlich und 
südlich des Weges wurden etwa 8 m breite Streifen in das Plangebiet einbezogen. Diese sind 
Teil einer bestehenden Kleingartenanlage.  
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 Abbildung: Plangebiet und Umgebung (Kartengrundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2026) 

Medien der Ver- und Entsorgung 
Aus nordwestlicher Richtung vom Wasserwerk kommend verläuft eine Trinkwasserleitung DN 
300 der Stadtwerke Sternberg (nach Dabel und Holzendorf) durch das Plangebiet. Die Leitung 
läuft auf einen Revisionsschacht zu und knickt von hier  in südöstliche Richtung ab. Die genaue 
Lage ist teilweise unbekannt. 

Im östlichen Randbereich des Plangebietes verläuft eine Gas-Hochdruckleitung der HanseGas 
GmbH.  

3.2.2  Umgebung 

Nutzung 
Die Nutzungen der angrenzenden Bereiche sowie des daran anschließenden näheren 
Umfelds stellen sich wie folgt dar: 

Norden: 
▪ unmittelbar angrenzend Röhrichtbestand, dahinter Kleingartenlage und 

Wohngrundstücke 

Osten: 
▪ unmittelbar angrenzend: schmaler Grünlandbereich am Rauschenden Bach 

(Ackerrandbereich mit Böschung) 
▪ hinter Rauschendem Bach: Kleingartenanlage mit südlich anliegendem 

Wohngrundstück 
▪ östlich der Kleingartenanlage: Bundesstraße B 192 in etwa 80 m bis 90 m Entfernung 

zur Plangebietsgrenze 
▪ östlich der Bundesstraße: Kleingartenanlage mit südlich hiervon liegender Tankstelle 
▪ östlich der Kleingartenanlage: stillgelegte Bahnstrecke, dahinter bebaute Ortslage mit 

Wohngrundstücken 

Süden: 
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▪ unmittelbar angrenzend: schmaler Grünlandbereich mit einzelnen Bäumen und 
Feldgehölzen (Ackerrandbereich mit Böschung), dahinter Rauschender Bach bzw. 
Röhrichtbestände 

▪ südlich des Rauschenden Bachs einzelnes Wohngrundstück im Außenbereich, daran 
anschließend Acker- und Waldflächen 

Westen: 
▪ unmittelbar angrenzend: Ackerfläche, dahinter weiträumige Agrarlandschaft mit 

Hecken-, Wald- und anderen Biotopstrukturen 

4.  Planinhalt 

Im Vorfeld des Planverfahrens wurde ein städtebaulicher Entwurf als informelles, 
konzeptionelles Leitbild für das Plangebiet erarbeitet. Er zeigt, wie das Plangebiet räumlich 
entwickelt und hinsichtlich der Wohngebietsteilflächen, Verkehrs- und Freiräume strukturiert 
werden soll.  

Abbildung: Städtebaulicher Entwurf (Stand: Januar 2026) 

Mit dem Wohngebiet am Reimerskamp soll ein Standortangebot für unterschiedliche 
Wohnformen geschaffen werden. Dies berücksichtigt neben Einfamilienhäusern auch 
Mehrfamilienhäuser, Mietswohnungsbau sowie Tiny Häuser. Der Bebauungsplan Nr. 20 
schafft hierfür die planungsrechtlichen Voraussetzungen. Zur Umsetzung der städtebaulichen 
Konzeption enthält er die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung 
im Plangebiet. 



Bebauungsplan Nr. 20 „Reimerskamp“ der Stadt Sternberg 

 

Begründung              Vorentwurf │ März 2026 14 

4.1  Art der baulichen Nutzung 

Die Art der baulichen Nutzung wird über die Festsetzung von Baugebieten nach der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) definiert. Die Baugebietsausweisungen legen fest, welche 
besonderen Arten von baulichen Nutzungen in den jeweiligen Baugebieten zulässig sind. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 20 wird ein allgemeines Wohngebiet nach § 4 
BauNVO festgesetzt. Gemäß § 1 Abs. 3 Satz 2 BauNVO werden mit der Festsetzung eines 
allgemeinen Wohngebietes die Baugebietsvorschriften des § 4 inkl. der §§ 12 bis 14 BauNVO 
automatisch Bestandteil des Bebauungsplanes soweit nicht auf Grundlage des § 1 Abs. 4 bis 
10 BauNVO etwas anderes bestimmt wird. Abweichende Regelungen werden im B-Plan Nr. 
20 hinsichtlich Anlagen für sportliche Zwecke sowie in Bezug auf Anlagen für Verwaltungen, 
Gartenbaubetriebe und Tankstellen getroffen. 

Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO werden die nach § 4 BauNVO allgemein zulässigen Anlagen für 
sportliche Zwecke mittels textlicher Festsetzung ausgeschlossen, da diese oft zu 
Beeinträchtigungen der Wohnruhe führen, zudem ist ein Sportplatz mit diversen Sportanlagen 
in zentraler Lage im Ort vorhanden. Ebenfalls ausgeschlossen werden die unter § 4 Abs. 3 Nr.  
4 und 5 BauNVO genannten Gartenbaubetriebe und Tankstellen. Gartenbaubetriebe haben 
einen hohen Flächenbedarf, der an diesem Standort zu einer nicht gewollten übermäßigen 
Einschränkung der Wohnnutzung führen würde. Tankstellen sind bereits an beiden durch den 
Ort führenden Bundesstraßen B 104 und B 192 vorhanden, eine davon in unmittelbarer Nähe 
zum Wohngebiet. Hierfür besteht demnach kein Bedarf. 

Als allgemein zulässig verbleiben damit 
▪ Wohngebäude, 
▪ die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, 
▪ Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke. 

Nach § 13 BauNVO ist auch die Berufsausübung freiberuflich Tätiger und vergleichbarer 
Gewerbetreibender in Räumen (also nur in Teilen von sonst anders genutzten Gebäuden) 
zulässig. 

Ausnahmsweise können zugelassen werden  
▪ Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
▪ sonstige nicht störende Gewerbebetriebe mit Ausnahme von Ferienwohnungen. 
▪ Anlagen für Verwaltungen 

Nach § 13a BauNVO zählen Ferienwohnungen zu den nicht störenden Gewerbebetrieben 
oder zu den Betrieben des Beherbergungsgewerbes………………………………………….  

4.2  Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung ist ein die städtebauliche Planung prägendes Element. Wie 
hoch, wie dicht und in welcher Art gebaut werden darf, bestimmt nicht nur das äußere 
Erscheinungsbild eines Gebietes, sondern auch die Möglichkeiten und Grenzen, ein 
bestimmtes Vorhaben im Plangebiet zu realisieren. Die Festsetzungen zum Maß der baulichen 
Nutzung zielen grundsätzlich auf eine lockere bauliche Nutzung des Plangebietes ab, die dem 
kleinstädtischen Charakter des Ortes entspricht, werden aber entsprechend der 
städtebaulichen Konzeption teilgebietsspezifisch bestimmt. Mit den Festsetzungen zum Maß 
der baulichen Nutzung wird ein Rahmen gesetzt, der die Bebauung im Sinne der angestrebten 
städtebaulichen Entwicklung begrenzt, aber die Bedürfnisse der Bevölkerung an zeitgemäßem 
und individuellem Wohnen berücksichtigt und hierfür einen ausgestaltbaren 
Planungsspielraum belässt. 
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4.2.1  Vollgeschosse 

Für die Wohngebietsflächen WA 1 bis WA 6 wird Geschossigkeit mit differenzierten  
Höchstmaßen festgesetzt. In Verbindung mit der Grundflächenzahl und der Bauweise soll so 
einer zu starken Verdichtung des Baugebietes entgegnet und auf eine orts- und 
landschaftsbildverträgliche Bebauung hingewirkt werden. In den WA 3, 4 und 6 werden bis zu 
2 Vollgeschosse zugelassen. Diese Teilgebiete nehmen zusammen den größten Flächenanteil 
ein und prägen damit das Wohngebiet maßgeblich. Die Zulassung einer zweigeschossigen 
Bauweise dient dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden. Durch die vertikale 
Verdichtung kann gegenüber der eingeschossigen Bauweise die gleiche Wohn- oder 
Nutzfläche auf einer geringeren Grundfläche bzw. mehr Wohnraum auf derselben Fläche 
realisiert werden, um beispielsweise auch die Voraussetzungen für Zweifamilien- oder 
Mehrgenerationenhäuser positiv zu beeinflussen. Für die WA 1 und WA 2 wird das Höchstmaß 
auf 3 Geschosse festgesetzt, da hier vorzugsweise mehrgeschossige Mehrfamilienhäuser 
entstehen sollen. Das WA 5 wurde als Standort für Tiny Häuser konzipiert, dementsprechend 
wird hier eine Eingeschossigkeit vorgegeben. Durch die nach Teilgebieten differenzierte 
Festsetzung der Geschossigkeit wird somit eine ortsbildverträgliche Entwicklung des 
Plangebietes bei gleichzeitig effizienter Flächennutzung gewährleistet. 

Tabelle: Höchstmaß der Geschossigkeit in den WA-Teilgebieten 

 WA 1 WA 2 WA 3 WA 4 WA 5 WA 6 

Maximal zulässige  

Vollgeschosse* 

III III II II I II 

* gemäß § 2 Abs. 6 LBauO M-V 

Gemäß § 2 Abs. 6 Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) gelten 
Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche 
hinausragt und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von 
mindestens 2,30 m haben, als Vollgeschosse. Der Ausbau des Dachgeschosses als 
Nichtvollgeschoss ist damit bauordnungsrechtlich grundsätzlich zulässig. Hohlräume 
zwischen der obersten Decke und der Bedachung, in denen Aufenthaltsräume nicht möglich 
sind, sind keine Geschosse. Als Aufenthaltsräume gelten gemäß § 2 Abs. 5 LBauO M-V  
Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt oder geeignet 
sind. 

4.2.2  Höhe baulicher Anlagen 

Das Maß der baulichen Nutzung wird des Weiteren bestimmt durch die zulässige Höhe 
baulicher Anlagen nach § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO. Die Festsetzung zur Höhe baulicher 
Anlagen ist erforderlich, um die Höhenentwicklung baulicher Anlagen wirksam zu begrenzen. 
Zu diesem Zweck werden die höchstzulässigen Firsthöhe ebenfalls teilgebietsspezifisch unter 
Berücksichtigung der jeweiligen höchstzulässigen Vollgeschosse festgesetzt. Ein 
Überschreiten der Firsthöhe durch technische Aufbauten wie Schornsteine, Antennenanlagen 
oder Solar-/Photovoltaikanlagen ist zulässig. 

Tabelle: maximal zulässige Firsthöhen in den WA-Teilgebieten 

 WA 1 WA 2 WA 3 WA 4 WA 5 WA 6 

Maximal zulässige 

Firsthöhe 

12 m 12 m 9,5 m 9,5 m 6 m 9,5 m 

Das zulässige Höchstmaß bestimmt sich aus der Differenz zwischen dem oberen und unteren 
Bezugspunkt. Oberer Bezugspunkt zur Bestimmung der Firsthöhe ist die Oberkante der 
Dachhaut am höchsten Punkt des Daches bzw. bei Gebäuden ohne First die Oberkante des 
höchsten das Orts- bzw. Landschaftsbild noch prägende Bauteil (z. B. Attika). Der untere 
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Bezugspunkt wird im weiteren Planverfahren bestimmt. Der Bezugspunkt soll sich am 
Höhenniveau des an dem jeweiligen Baugrundstück anliegendem Straßenabschnitt 
orientieren. Derzeit liegt noch keine Erschließungsplanung vor, so dass die Höhenlagen der 
geplanten Straßenverkehrsflächen noch nicht abschließend bestimmt sind.  

4.2.3  Grundflächenzahl 

Über die Grundflächenzahl wird festgelegt, wieviel Quadratmeter Grundstücksfläche von 
baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Für die Ermittlung der Grundflächen sind neben 
den geplanten Gebäuden unter anderem auch Garagen und Stellplätze inklusive ihrer 
Zufahrten, Nebenanlagen wie auch ggf. bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche 
relevant.  

Für die jeweiligen Teile WA 1 bis WA 6 des allgemeinen Wohngebietes gelten folgende 
Grundflächenzahlen (GRZ): 

Tabelle: Grundflächenzahlen in den WA-Teilgebieten 

 WA 1 WA 2 WA 3 WA 4 WA 5 WA 6 

GRZ I 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 

GRZ II 0,2 0,25 0,2 0,2 0,15 0,2 

GRZ Gesamt 0,6 0,75 0,6 0,6 0,45 0,6 

Im Bebauungsplan (siehe Nutzungsschablone im Plan-Teil A) ist die GRZ I festgesetzt. Diese 
ist für die baulichen Hauptanlagen maßgeblich. Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die 
sich aus dieser GRZ ergebende zulässige Grundfläche durch  

▪ Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten,  
▪ Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,  
▪ Bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück 

lediglich unterbaut wird,  

um bis zu 50 % überschritten werden. Diese Überschreitungsmöglichkeit wird durch die GRZ 
II in obenstehender Tabelle zum Ausdruck gebracht. Aus der Summe von GRZ I und GRZ II 
ergibt sich die auf einem Baugrundstück insgesamt zulässige, durch Haupt- und 
Nebenanlagen überdeckte oder unterbaute Grundfläche. 

Für WA 1, WA 3, WA 4 und WA 6 wird die GRZ auf den in § 17 Abs. 1 BauNVO für allgemeine 
Wohngebiete angegebenen Orientierungswert für Obergrenzen festgesetzt. Im WA 5, dass für 
die Errichtung von Tiny Häusern oder vergleichbaren Wohnformen mit geringerem 
Grundflächenbedarf vorgesehen ist, gilt eine entsprechend geringere GRZ. Die Tiefe der 
Baugrundstücke im WA 2, das insbesondere für den mehrgeschossigen Mietswohnungsbau 
ein Standortangebot darstellen soll, ist durch die östlich verlaufende Gashochdruckleitung 
begrenzt. Eine dem Orientierungswert für Obergrenzen entsprechende GRZ wird hier als nicht 
ausreichend erachtet, um die Errichtung der Hauptanlagen inklusive aller erforderlichen 
Nebenanlagen (insbesondere Stellplätze) zu ermöglichen. Daher wird die GRZ hier auf einen 
Wert von 0,5 festgesetzt, woraus sich in Anwendung des § 19 Abs. 4 BauNVO eine Gesamt-
GRZ von 0,75 ergibt. 

4.3  Bauweise 

Mit der Festsetzung einer Bauweise wird die Anordnung der Gebäude in Hinblick auf die 
seitlichen Grundstücksgrenzen geregelt. Auch können hierüber bestimmte Hausformen 
festgesetzt werden. 

Im gesamten Wohngebiet wird eine offene Bauweise nach § 22 Abs. 1 BauNVO festgesetzt. 
In der offenen Bauweise sind Gebäude freistehend unter Einhaltung der seitlichen 
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Grenzabstände zu errichten. Darüber hinaus ist die Länge von Gebäuden bei der offenen 
Bauweise auf 50 m begrenzt. Die Länge von Gebäuden wird bei Umsetzung der im 
städtebaulichen Entwurf konzipierten Parzellierung des Gebietes jedoch mit Ausnahme des 
WA 2 von den späteren Baugrundstücksgrenzen und den festgesetzten Baugrenzen limitiert.  

Als Hausform ist in allen Teilgebieten mit Ausnahme des WA 2 ausschließlich das Einzelhaus 
zulässig. Im WA 2 sind neben Einzelhäusern auch Hausgruppen (Reihenhäuser) zulässig. 
Nach bauplanungsrechtlichem Verständnis handelt es sich bei einem Einzelhaus, um ein 
allseitig freistehendes Gebäude, wobei es sich sowohl um ein Einfamilienhaus, als auch um 
einen mehrgeschossigen Wohnblock handeln kann. Eine Hausgruppe besteht aus mindestens 
drei Gebäuden, die an den gemeinsamen Grundstücksgrenzen aneinandergebaut sind, an 
den äußeren Grundstücksgrenzen aber die Grenzabstände gemäß der offenen Bauweise 
einhalten. Die Festsetzungen zu Bauweise und Hausform zielen auf eine lockere 
Bebauungsstruktur im Plangebiet mit freistehenden Wohngebäuden ab.  

4.4  Überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
durch Baugrenzen nach § 23 Abs. 3 BauNVO festgesetzt. Mittels dieser Baugrenzen werden 
insgesamt 4 Baufelder definiert, innerhalb derer die Hauptgebäude/-anlagen zu errichten sind. 
In den WA 1, WA 3 und WA 6 wird somit i. d. R. eine maximale Bebauungstiefe von 25 m 
ermöglicht. Nur im Bereich des südlich gelegenen Feldgehölzes (nach § 20 NatSchAG 
gesetzlich geschütztes Biotop) sowie an der östlich verlaufenden Gas-Hochdruckleitung wird 
die Bebauungstiefe (auch im WA 2) adäquat reduziert. Im Kernbereich des Wohngebietes (WA 
4 und WA 5 wird die Baugrenze umlaufend festgesetzt. Somit verbleibt innerhalb der Baufelder  
unter Berücksichtigung der Grenzabstände zu den noch zu bildenden Grundstücksgrenzen 
ausreichend Spielraum bei der Anordnung der Gebäude.  

Garagen, Stellplätze, Carports oder andere Nebenanlagen können gemäß § 23 Abs. 5 
BauNVO auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen werden. Neben 
den Vorgaben der LBauO M-V ist hier aber die einschränkende textliche Festsetzung 3.1 zu 
beachten, wonach Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) und Nebengebäude zwischen 
Straßenbegrenzungslinie und straßenseitiger Baugrenze, einschließlich deren geradliniger 
Verlängerungen bis zu den seitlichen Grundstücksgrenzen, ausgeschlossen sind. Die 
Festsetzung zielt insbesondere auf die Vermeidung von Beeinträchtigungen des öffentlichen 
Verkehrsraums durch private bauliche Nutzung ab. So sollen im Sinne der Verkehrssicherheit, 
insbesondere die Einsehbarkeit von Grundstückszufahrten, Kurven- und Kreuzungsbereichen 
gewährleistet werden. Gleichzeitig dient die Festsetzung der Steuerung des Straßenbildes, in 
dem die Hauptgebäude mit Vorgartenzone die städtebaulich prägenden Elemente darstellen 
sollen. Der Ausschluss von Nebengebäuden richtet sich bewusst auf den 
bauordnungsrechtlichen Begriff des Gebäudes, nicht auf Nebenanlagen im Allgemeinen. 
Somit werden beispielsweise Wärmepumpen nicht von diesem Ausschluss erfasst. 

4.5  Verkehrsflächen 

Die äußere verkehrliche Erschließung des Wohngebietes erfolgt über die Parchimer 
Chaussee, die als Bundesstraße (B 192) klassifiziert ist. Im Bereich der an der Bundesstraßen 
bestehenden Kleingärten soll die vorhandene Abfahrt inklusive des zur betroffenen 
Ackerfläche führenden Wirtschaftswegs für die künftige Zufahrt zum Wohngebiet genutzt und 
entsprechend ausgebaut werden. Aufgrund der geplanten Anbindung der Wohnstraße an die 
Bundesstraße erfolgte eine entsprechende Vorabstimmung mit dem Straßenbauamt 
Schwerin, welches in diesem Zusammenhang auf den notwendigen Ausbau der Bundesstraße 
zur Herstellung einer Linksabbiegespur hingewiesen hat. Basierend auf den 
Vorabstimmungen wurden zwei Ausbauvarianten erarbeitet. 
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Variante 1 sieht eine Fahrbahnverbreiterung in westliche Richtung vor, ohne den an der 
Bundesstraße verlaufenden Geh- und Radweg einschließlich der hier befindlichen 
unterirdischen Leitungsmedien verlegen zu müssen. Als nachteilig wären hierbei jedoch zu 
bewerten, dass ein Grunderwerb im Bereich der anliegenden Kleingartenparzellen erfolgen 
müsste. Weiterhin wären die durch den Vegetationsbestand im Innenkurvenbereich 
eingeschränkten Sichtverhältnisse nicht förderlich für die Verkehrssicherheit und es würden 
zusätzliche Aufweitungen zur Verzahnung der Anschüttung für den Anbau der Fahrbahn 
erforderlich.  

Variante 2 sieht eine Fahrbahnverbreiterung in östlicher Richtung vor. Statt einer Anschüttung 
zum Anbau der Fahrbahn wäre hierbei der Böschungsfuß abzutragen. Dies Variante würde 
bessere Sichtverhältnisse, insbesondere auch für den in das Wohngebiet querenden 
Fußgänger- und Radverkehr gewährleisten. Als wesentlichster Vorteil wird in Hinblick auf die 
Umsetzbarkeit des Straßenausbaus und die Vereinfachung des hierfür notwendigen  
Baurechtsverfahrens aber bewertet, dass kein Grunderwerb erforderlich würde. Den 
benannten Vorteilen stehen die Rodung des auf der Böschungsfläche wild gewachsenen 
Baum- und Strauchbestands, der Neubau einer Stützwand zu Hangsicherung sowie ein 
erforderlich werdender Ersatzneubau des straßenbegleitenden Rad- und Gehwegs 
gegenüber. 

Abbildung: Ausbau der Bundesstraße im Anbindebereich der Wohnstraße - Variante 2 (IBL Schwerin 2025) 

Vorbehaltlich des für den Straßenausbau ausstehenden Baurechtsverfahrens (vom B-Plan 
separiertes Zulassungsverfahren) favorisiert die Stadt Sternberg die in obenstehender 
Abbildung skizzierte Variante 2. Hierfür ist das Einvernehmen mit dem Baulastträger der B 192 
(Straßenbauamt Schwerin) und den im Weiteren betroffenen Trägern öffentlicher Belange 
herzustellen. 

Die geplante an die Bundesstraße anzubindende Zufahrt zum Wohngebiet am Reimerskamp 
ist Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplans und unterliegt damit grundsätzlich der 
gemeindlichen Planungshoheit. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB können im Bebauungsplan 
öffentliche oder private Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung festgesetzt werden. Von städtebaulicher Bedeutung sind Verkehrsflächen 
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insbesondere für die Sicherung der Erschließung als Zulässigkeitsvoraussetzung von 
Vorhaben.  

Die Zufahrtsstraße zum geplanten Wohngebiet (Planstraße A) wird als öffentliche 
Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Die Planstraße A bezeichnet den Abschnitt zwischen 
Bundesstraße und Überfahrt am Rauschenden Bach. Auf diesem Abschnitt liegen keine im B-
Plan festgesetzten Wohnbaugrundstücke an. Die Zufahrtsstraße soll mit einer Fahrbahnbreite 
von 5,50 m und einseitigem 3 m breitem Rad-/Gehweg ausgebaut werden. Da für das 
Wohngebiet insbesondere aufgrund der topographischen Situation mit dem Rauschenden 
Bach und weiteren umrahmenden gesetzlich geschützten Biotopen keine 2. Zufahrt geplant 
ist, kann der breiter dimensionierte Rad-/Gehweg bei Blockade der Fahrbahn als Rettungsweg 
dienen. 

Die innere Erschließung des Wohngebietes soll hauptsächlich über die in der Planzeichnung 
als Planstraße B bezeichnete öffentliche Straßenverkehrsfläche erfolgen. Planstraße B ist als 
Ringstraße im 2-Richtungsverkehr mit einer Straßenraumbreite von 9 m konzipiert. Die genaue 
Ausgestaltung des Straßenraums einschließlich der Festlegung entsprechender 
Regelquerschnitte ist jedoch nicht Gegenstand der bauplanungsrechtlichen 
Verkehrsflächenfestsetzung und nach derzeitigem Planungsstand noch nicht festgelegt. 
Grundsätzlich kommen die Ausweisung einer Mischverkehrsfläche als verkehrsberuhigter 
Bereich oder alternativ die Ausweisung einer Tempo-30-Zone mit einer für den Kfz- und 
Radverkehr bestimmten Fahrbahn und einem durch Hochbord hiervon getrennten Gehweg in 
Betracht. Dies ist im Rahmen der Erschließungsplanung zu konkretisieren und unter anderem 
in Abhängigkeit der herzustellenden Versickerungs- bzw. Entwässerungsanlagen (siehe 
Kapitel 4.7) festzulegen. Neben Anlagen für den fließenden Verkehr können innerhalb der 
festgesetzten Straßenverkehrsfläche beispielsweise auch öffentliche Stellplätze (für den 
ruhenden Verkehr), Versickerungsmulden oder Grünstreifen und Bankette angelegt werden. 
Des Weiteren dienen öffentliche Straßenverkehrsflächen insbesondere der Unterbringung der 
erforderlichen Medien der Ver- und Entsorgung. Planstraße C stellt eine Seitenstraße dar, die 
der Erschließung des Teilgebietes WA 5 dient. Hier ist eine einstreifige Fahrbahn 
(Einbahnstraße) mit einer Breite von 4 m ohne Gehweg und Stellplätze vorgesehen.  

4.6  Grünflächen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB ermöglicht die Festsetzung von Grünflächen. Auf dieser Grundlage 
werden im Bebauungsplan öffentliche Grünflächen festgesetzt. Die mit „Ö 1“ bezeichnete 
Grünfläche bildet einen Grüngürtel, der das Wohngebiet im Norden, Osten und Süden 
umschließt und damit in diesen Bereichen auch das Plangebiet begrenzt. Die Grünfläche dient 
der räumlichen Trennung von Wohngebiet und umliegenden Biotopen. Sie ist entsprechend 
der korrespondierenden textlichen Festsetzung 4.1 als Rasenfläche (extensive Wiese) zu 
gestalten. Bauliche Anlagen sind hier nicht zulässig, damit findet auch die im Bereich des 
Rauschenden Bachs verlaufende Gas-Hochdruckleitung inklusive ihres Schutzstreifens 
Berücksichtigung.  

Im Kuppenbereich des Plangebietes wird eine weitere öffentliche Grünfläche (Ö 2) mit der 
Zweckbestimmung „Spielplatz“ festgesetzt. Sie ist gemäß textlicher Festsetzung 4.2 
grundlegend als Rasenfläche mit zu gestalten, wobei auf der Fläche mindestens 6 
einheimische Laubbäume angeordnet werden sollen. Innerhalb der Rasenfläche sind 
Spielgeräte und weitere Ausstattungselemente, Flächenbeläge und Wege entsprechend der 
Zweckbestimmung zulässig. 

4.7  Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB ermöglicht Festsetzungen über das Anpflanzen oder auch die 
Erhaltung von Grünstrukturen. Flächen zum Anpflanzen von Sträuchern werden im 
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Bebauungsplan in der Grünfläche Ö 1 sowie in den Baugebieten WA 1, WA 3 und WA 6 
festgelegt. Zur Anwendung kommen hierbei überlagernde Flächenfestsetzungen in 
Verbindung mit textlichen Festsetzungen. In der Grünfläche Ö 1 werden nördlich und südlich 
der Zufahrtsstraße über den Rauschenden Bach auf einer Gesamtlänge von etwa 140 m zwei 
Flächen mit jeweils 5 m Breite festgesetzt. Die hier umzusetzende Pflanzmaßnahme ergibt 
sich aus der textlichen Festsetzung 4.4. Vorgesehen ist eine zweireihige Hecke mit 
Krautsaum. Durch die Heckenpflanzung soll insbesondere eine Abschirmung des 
Rauschenden Bachs vom Wohngebiet bewirkt werden. Abschirmende Funktion (zu 
angrenzenden Biotopen) sollen auch die in den Wohn-(teil)gebieten geplanten 
Heckenpflanzungen übernehmen. Dazu sind im Norden des Plangebietes (WA 1 und WA 3) 
eine Fläche mit einer Länge von ca. 170 m und 3 m Breite und im Süden zwei Flächen mit 
jeweils 3 m Breite und einer Gesamtlänge von ca. 185 m festgesetzt. Da im Bereich des 
bestehenden Feldgehölzes das Baufeld im WA 6 mit 16 m bereits eine reduzierte Tiefe 
aufweist, wird das Anpflanzgebot hier unterbrochen, um die Bebaubarkeit nicht über Gebühr 
einzuschränken. Innerhalb der betreffenden Flächen ist eine Hecke nach den Maßgaben der 
textlichen Festsetzung 4.3 zu pflanzen. Die Hecke wird Bestandteil der zu bildenden privaten 
Baugrundstücke.  

4.8 Technische Ver- und Entsorgung 

Die technische Erschließung des Plangebietes mit Trinkwasser und Elektroenergie 
einschließlich Schmutzwasserentsorgung, Niederschlagsentwässerung und Löschwasser-
versorgung wird im weiteren Planverfahren unter Beteiligung eines Erschließungsplaners 
sowie der betreffenden Behörden und Träger öffentlicher Belange konkretisiert. Im Zuge der 
Erarbeitung des städtebaulichen Entwurfs wurden aber bereits grundlegende Überlegungen 
in Form eines groben Erschließungskonzeptes angestellt. In verkehrlicher Hinsicht ist dies 
bereits in Kapitel 4.5 beschrieben.  

Die Erschließung für die Trinkwasserversorgung  ist mit den Stadtwerken Sternberg 
abzustimmen. Insbesondere ist zu prüfen, wie die im Plangebiet verlaufende 
Trinkwasserversorgungsleitung (für die Orte Holzendorf und Dabel) in die laufende Planung 
zur Entwicklung des Wohngebietes eingebunden werden kann. Im städtebaulichen Entwurf 
wurde die vorhandene TW-Leitung bereits insofern berücksichtigt, dass die geplanten 
öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen teilweise am Verlauf der Leitung ausgerichtet wurden, 
so dass der Leitungsbestand auf öffentlichem Grund verbleibt und der Abschnitt, in dem eine 
Umverlegung erforderlich wird, reduziert werden kann. Der umzuverlegende Abschnitt soll 
dann ebenfalls in den im Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen Grün- und 
Verkehrsflächen untergebracht werden. Der Verlauf der vorhandenen Leitung wurde auf 
Grundlage von Bestandsplänen in die Planzeichnung übernommen. Die Stadtwerke Sternberg 
haben jedoch darauf hingewiesen, dass die Lage und Tiefe der vorhandenen 
Trinkwasserversorgungsleitung teilweise unbekannt ist. Vor endgültiger Festlegung der 
Straßenführung und der Grundstücksaufteilung wird daher empfohlen, die Anschlusspunkte 
mittels Suchschachtungen freizulegen und als Grundlage für den Entwurf des 
Bebauungsplans einzumessen.  

Die Schmutzwasserentsorgung innerhalb des Wohngebietes soll möglichst mittels 
Freigefällekanälen erfolgen. Hierfür wurde die Straßenführung im städtebaulichen Entwurf 
entsprechend an den Geländeverlauf angepasst. Aufgrund der unvermeidbaren 
Unterkreuzung des Rauschenden Bachs wird aber voraussichtlich ein Schmutzwasser-
Pumpwerk erforderlich. Ein Schmutzwasser-Düker ist nach erster erschließungstechnischer 
Einschätzung nicht empfehlenswert. Für die Schmutzwasserentsorgung zeigen sich ebenfalls 
die Stadtwerke Sternberg zuständig.   

Um Möglichkeiten der Niederschlagsentwässerung zu prüfen, kann auf die Ergebnisse der 
im Jahr 2024 vorgenommenen Baugrunduntersuchung zurückgegriffen werden. Im 
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dazugehörigen Geotechnischen Bericht3 wurden die anstehenden Böden u. a. auch nach ihrer 
Versickerungsfähigkeit bewertet. Im Plangebiet wurden oberflächennah vorwiegend Sande 
angetroffen. Diese Sande sind nach DWA-A 138 für eine Versickerung geeignet. In den tiefer 
liegenden Bodenschichten wurde bindiger Boden erkundet. In einer Bohrsondierung wurde 
durchgehend bindiger, undurchlässiger Boden nachgewiesen. In Bereichen, wo oberflächlich 
Sande anstehen, werden oberflächennahe Versickerungsanlagen wie Rigolen oder Mulden 
empfohlen. Für die öffentliche Fahrbahn sind Mulden im Seitenbereich ökologisch sinnvoll, da 
hier das Niederschlagswasser vor Ort versickert werden kann und die Mulden auch bepflanzt 
werden können. Im Bereich, wo ausschließlich bindige, schlecht versickerungsfähige Böden 
vorhanden sind, sollten aber Notüberlaufe von den Versickerungsanlagen an einen 
Regenwasserkanal angeordnet werden. Eine weitere Möglichkeit zur Entwässerung des 
Wohngebietes wäre die durchgängige Herstellung eines Regenwasserkanals und die 
Anordnung von versickerungsfähigem Pflaster in der Fahrbahn. Die Versickerung von 
Niederschlagswasser auf den späteren Baugrundstücken ist nur bereichsweise bei geeigneten 
Bodenverhältnissen möglich, da stellenweise im Plangebiet durchgängig bindiger Boden 
nachgewiesen wurde, und in den betreffenden Bereichen keine nach DWA-A 138 
regelkonforme Versickerung möglich ist. Hier kann eine Grundstücksentwässerung nur mit 
Direktableitung in einen Regenwasser-Kanal oder mit Versickerungsanlage auf dem 
Grundstück in Kombination mit einem Notüberlauf funktionieren. Ein Regenwasser-Kanal in 
den Straßenverkehrsflächen ist somit unabdingbar. Dieser Kanal kann nach Einholung einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis an den Rauschenden Bach (Gewässer II. Ordnung) 
angeschlossen werden. Aufgrund der Notwendigkeit eines Regenwasserkanals ist zu klären, 
ob dennoch Versickerungsanlagen im Seitenbereich der Straßenverkehrsflächen hergestellt 
werden sollen. Grundstücke, welche versickerungsfähige Böden aufweisen, sollten zur 
Wahrung des Wasserhaushaltes aber in jedem Fall eine eigene Versickerungsanlage zur 
Grundstücksentwässerung nutzen. 

5.  Örtliche Bauvorschriften 

Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 86 LBauO M-V können örtliche Bauvorschriften auch 
durch einen Bebauungsplan erlassen werden. Zum Schutz und zur künftigen Gestaltung des 
Ortsbildes erlässt die Stadt Sternberg folgende Gestaltungsvorschrift.  

Vorgärten sind gärtnerisch mit Rasen, Stauden oder Laubgehölzen zu gestalten. 
Stein- und Schottergärten sind unzulässig. 
Die Verwendung von Stein- und Schottermaterialien für Hausumrandungen (Spritzschutz an 
Außenwänden) ist bis zu einer Breite von maximal 50 cm zulässig. 

 Stein- und Schottergärten sind nicht ortstypisch und mit ökologischen Nachteilen 
behaftet. Es soll deshalb auf den Erhalt bzw. das Anlegen von privaten Grünflächen 
und Vorgärten auf den Baugrundstücken hingewirkt werden. Die Zulässigkeit für 
Hausumrandungen bzw. Spritzschutzstreifen ist gegeben, soll aber auf ein für diesen 
Zweck notweniges Maß beschränkt bleiben. In der Regel sind Breiten bis zu 50 cm 
ausreichend und sollen nicht überschritten werden.  

 

6.  Ermittlung des Kompensationsbedarfs  

6.1 Bestandsbeschreibung 

Der Umweltbericht fasst die Ergebnisse der zum vorliegenden Bebauungsplan durchgeführten 
Umweltprüfung inklusive dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (AFB) zusammen und ist 
als gesonderter Teil der Begründung beigefügt. Die folgenden Ausführungen zur 

 
3 Ingenieurbüro für Bodenmechanik und Grundbau – Buchheim und Morgner PartGmbB: Geotechnischer Bericht 
über die Baugrund- und Gründungsverhältnisse – Bauvorhaben: Erschließung B-Plan Nr. 20 Reimerskamp vom 
24.05.2024 
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naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung beschränken sich auf die zur Eingriffsbewertung und 
Ausgleichsermittlung erforderlichen Aussagen. 

 

 
  Abbildung: Hauptbiotoptypen in Plangebiet und Umgebung (Bildquelle: GAIA MV, Abfrage vom  8.02.2026) 

Vom Vorhaben sind betroffen: 
▪ ACS Sandacker Feldblock DEMVLI084DC40067 
▪ BBA / BBJ Einzelbäume, auch nach § 18 NatSchAG geschützt  
▪ OVU / PEG unbefestigter Feldweg mit artenreichem Zierrasen (Verkehrsbegleitgrün) 
▪ PHX / PHY Siedlungsgebüsch aus nichtheimischen / heimischen Gehölzarten 
▪ PKR / PKU Strukturreiche, ältere / aufgelassene Kleingartenanlage 
▪  

Angrenzend: 
▪ Norden: Schilfröhricht auf Moor (VRL) 
▪ Osten: Acker (ACS) 
▪ Süden: Röhricht / Ried auf Moor (VGR/VRG) 
▪ Westen: Bachtal (Rauschender Bach-FBB/FBN/GMB), Kleingartenanlage (PKR), 

Bundesstraße mit Radweg und lückigem Baumbestand (OVB/OVF/BRS) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACS 

VGR/VRG 

BFX 

VRL 

PKR 

PKR/PKU 
GMB/FBB 

GMB/FBN 

OVB/OVF/BRS 

OVU/PEG/PHX/PHY 

BFX 
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6.2 Schutzgebiete und Schutzobjekte des Naturschutzes  

Schutzgebiete 
 

 
 

    Abbildung: Schutzgebiete (Quelle: GAIA MV, Abfrage vom 15.01.2026) 

 
▪ LSG Nr.050b „Mittleres Warnowtal“  
▪ NP_7 „Sternberger Seenland“ 

 
Aufgrund der Lage im LSG ist eine In Aussichtstellung der Herauslösung aus dem LSG zu 
beantragen. Die Herauslösung aus dem LSG selber erfolgt in einem gesonderten 
konzentrierten Verfahren. 

 
Natura 2000-Gebiete  
Im 500m-Untersuchungsraum befinden sich keine internationalen Schutzgebiete  
▪ VSG SPA DE 2137-401 „Warnowtal, Sternberger Seen und untere Mildenitz“ in 600m 

Entfernung 
▪ GGB FFH DE 2236-302 „Obere Seen und Wendfeld (bei Sternberg)“ in 1000m 

Entfernung 
 
Aufgrund der Entfernung ist keine Beeinträchtigung einzustellen. 
 
gesetzlich geschützte Biotope  
im Geltungsbereich  
▪ PCH03468 Biotopname: Baumgruppe; verbuscht; lückiger Bestand/ lückenhaft 

Gesetzesbegriff: Naturnahe Feldgehölze 
▪ PCH03472 Biotopname: Feuchtgrünland; aufgelassen; Phragmites-Röhricht; Gehölz; 

verbuscht; Weide Gesetzesbegriff: Röhrichtbestände und Riede  
Die Biotope werden nicht überbaut. 

LSG / NP NP 

VSG 

B-Plan Nr. 20 
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im 50 m Wirkradius 
▪ - PCH03472 Biotopname: Feuchtgrünland; aufgelassen; Phragmites-Röhricht; Gehölz; 

verbuscht; Weide Gesetzesbegriff: Röhrichtbestände und Riede  
▪ - PCH17043 Biotopname: Rauschender Bach Gesetzesbegriff: Naturnahe und 

unverbaute Bach- und Flussabschnitte, einschl. der Ufervegetation  
▪ - PCH03468 Biotopname: Baumgruppe; verbuscht; lückiger Bestand/ lückenhaft 

Gesetzesbegriff: Naturnahe Feldgehölze 
▪ - PCH03464 Biotopname: Feuchtgrünland; aufgelassen; Phragmites-Röhricht; 

verbuscht; Weide Gesetzesbegriff: Röhrichtbestände und Riede  
▪ - PCH03463 Biotopname: Hecke; Gehölz Gesetzesbegriff: Naturnahe Feldhecken  

 
Alleen und Baumreihen nach § 19 NatSchAG M-V 
am Geltungsbereich / im 50 m Wirkradius 
▪ Entlang der B192 sind Reste einer alten Allee vorhanden, die dem Schutzstatus nach 

§19 NatSchAG unterliegt. 

6.3 Eingriffsbewertung 
 
Umfang der Flächen und Maßnahmen für die Kompensation 

Die nachfolgende Bilanzierung wurde nach den Hinweisen zur Eingriffsregelung Mecklenburg-
Vorpommern (HzE 2018) erarbeitet. Die Nummerierung entspricht der Nummerierung der HzE 
in der Neufassung von 2018. 
 
1. Vorgaben zur Bewertung von Eingriffen  
Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von 
Grundflächen oder des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 
Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das 
Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können (§ 14 Abs. 1 BNatSchG). 
Beeinträchtigungen im Sinne des Gesetzes sind als erheblich einzustufen, wenn die Dauer 
des Eingriffs bzw. die mit dem Eingriff verbundenen Beeinträchtigungen voraussichtlich länger 
als fünf Jahre andauern werden. Zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs sind der 
vorhandene Zustand von Natur und Landschaft im Einwirkungsbereich des Eingriffs sowie die 
zu erwartenden Beeinträchtigungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu 
erfassen und zu bewerten. Bei der Ermittlung des Kompensationsbedarfs ist zwischen einem 
multifunktionalen und einem additiven Kompensationsbedarf zu unterscheiden.  
Für die Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs wird das Indikatorprinzip 
zugrunde gelegt, wonach die Biotoptypen neben der Artenausstattung auch die abiotischen 
Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft und das Landschaftsbild mit erfassen und 
berücksichtigen, soweit es sich dabei um Funktionsausprägungen von allgemeiner Bedeutung 
handelt. Bei der Betroffenheit dieser Schutzgüter mit Funktionsausprägungen von besonderer 
Bedeutung sind die jeweils beeinträchtigten Funktionen im Einzelnen zu erfassen und zu 
bewerten, wodurch sich ein zusätzlicher Kompensationsbedarf ergeben kann (additiver 
Kompensationsbedarf). 
Die Ermittlung erfolgt nach dem multifunktionalen Kompensationsbedarf. 
 
2. Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs  
Die im Einwirkungsbereich des Eingriffs liegenden Biotoptypen sind stets zu erfassen und zu 
bewerten.  
Die Erfassung der vom Eingriff betroffenen Biotoptypen erfolgt auf der Grundlage der vom 
LUNG M-V herausgegebenen Biotopkartieranleitung in der jeweils aktuellen Fassung.  
Der Kompensationsbedarf wird als Eingriffsflächenäquivalent in m² (m² EFA) angegeben.  
 
2.1 Ermittlung des Biotopwertes  
Für jeden vom Eingriff betroffenen Biotoptyp ist aus der Anlage 3 die naturschutzfachliche 
Wertstufe zu entnehmen. Die naturschutzfachliche Wertstufe wird über die Kriterien 
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„Regenerationsfähigkeit“ und „Gefährdung“ auf der Grundlage der Roten Liste der gefährdeten 
Biotoptypen Deutschlands (BfN 2006) bestimmt. Maßgeblich ist der jeweils höchste Wert für 
die Einstufung. Jeder Wertstufe ist, mit Ausnahme der Wertstufe 0, ein durchschnittlicher 
Biotopwert zugeordnet. 
 
Tabelle 1 Wertstufenermittlung 

 
  

Biotop Name WS BW

ACS Sandacker 0 1

BFX 

Feldgehölz aus 

überwiegend heimischen 

Baumarten 

3 6

FBN Naturnaher Bach 4 10

FBB Beeinträchtigter Bach 3 6

GMB 
Aufgelassenes 

Frischgrünland 
2 3

OVF 
Versiegelter Rad- und 

Fußweg 
0 3

OVU 
Wirtschaftsweg, nicht- 

oder teilversiegelt 
0 3

OVB Bundesstraße 0 0

PEG Artenreicher Zierrasen 1 1,5

PKR 
Strukturreiche, ältere 

Kleingartenanlage 
2 3

PKU
aufgelassene 

Kleingartenanlage 
1 1,5

PHX
Siedlungsgebüsch aus 

heimischen Gehölzarten
1 1,5

PHY

Siedlungsgebüsch aus 

nichtheimischen 

Gehölzarten

0 1

RHU 

Ruderale Staudenflur 

frischer bis trockener 

Mineralstandorte 

2 3

VGR Rasiges Großseggenried 2 3

VRG Sonstiges Großröhricht 2 3

VRL Schilf-Landröhricht 2 3
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Tabelle 2 Flächenbilanz 

 

2.2 Ermittlung des Lagefaktors  

Die Lage der vom Eingriff betroffenen Biotoptypen in wertvollen, ungestörten oder 
vorbelasteten Räumen wird über Zu- bzw. Abschläge des ermittelten Biotopwertes 
berücksichtigt (Lagefaktor). 
 
Tabelle 3 Lagefaktoren 

Lage des Eingriffsvorhabens Lagefaktor 

< 100 m Abstand zu vorhandenen Störquellen*  0,75  

> 625 m Abstand zu vorhandenen Störquellen*  1,25 

* Als Störquellen sind zu betrachten: Siedlungsbereiche, B-Plangebiete, alle Straßen und 
vollversiegelten ländlichen Wege, Gewerbe- und Industriestandorte, Freizeitanlagen und Windparks  

 
2.3 Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. Biotopveränderung 
(unmittelbare Wirkungen / Beeinträchtigungen)  

Biotop Fläche m²

ACS Sandacker 15.430,69

ACS 100 Sandacker 22.420,38

ACS Acker wird Grünland 5.328,71
Ausgleich (Grünfläche; 

Hecke)

PEG
artenreicher Zierrasen  / 

Verkehrsflächen
278,78

PKR 
Strukturreiche, ältere 

Kleingartenanlage 
372,27

PKU
aufgelassene 

Kleingartenanlage 
71,00

PHX
Siedlungsgebüsch aus 

heimischen Gehölzarten
91,00

PHY

Siedlungsgebüsch aus 

nichtheimischen 

Gehölzarten

112,50

RHU
Ruderale Staudenflur 

frischer Standorte
526,37

RHU 100
Ruderale Staudenflur 

frischer Standorte
709,21

OVU
unversiegelter Weg  / 

Verkehrsflächen
207,27

OVB Radweg 3,44 Bestandsdurchlauf 

BFX 

Feldgehölz aus 

überwiegend heimischen 

Baumarten 

424,08 Bestandsdurchlauf 

GMB 
Aufgelassenes 

Frischgrünland 
588,48 Bestandsdurchlauf 

GMB 100
Aufgelassenes 

Frischgrünland 
259,65 Bestandsdurchlauf 

46.823,84
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Für Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt bzw. verändert werden (Funktionsverlust), ergibt 
sich das Eingriffsflächenäquivalent durch Multiplikation aus der vom Eingriff betroffenen 
Fläche des Biotoptyps, dem Biotopwert des Biotoptyps und dem Lagefaktor.  
 
Tabelle 4 Biotopbeseitigung bzw. Biotopveränderung 

 
 
2.4 Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von Biotopen 
(mittelbare Wirkungen / Beeinträchtigungen)  
Neben der Beseitigung und Veränderung von Biotopen können in der Nähe des Eingriffs 
gelegene Biotope mittelbar beeinträchtigt werden (Funktionsbeeinträchtigung), d. h. sie sind 
nur noch eingeschränkt funktionsfähig. Soweit gesetzlich geschützte Biotope oder Biotoptypen 
ab einer Wertstufe von 3 mittelbar beeinträchtigt werden, ist dies bei der Ermittlung des 
Kompensationsbedarfes zu berücksichtigen. Da die Funktionsbeeinträchtigung mit der 
Entfernung vom Eingriffsort abnimmt, werden zwei Wirkzonen unterschieden, denen als Maß 
der Funktionsbeeinträchtigung ein Wirkfaktor zugeordnet wird (Tabelle). Die räumliche 
Ausdehnung (Wirkbereich) der Wirkzonen hängt vom Eingriffstyp ab.  
 
Die Grünflächen außerhalb des Ackers incl. der Böschungen / Biotope bleiben im Bestand 
erhalten. Die Bereiche des Ackers außerhalb der Wohnbauflächen sind in Rasenfläche zu 
überführen und auf Dauer zu erhalten. Damit vergrößert sich der Saumbereich zu den 
Biotopen und dem Rauschenden Bach. 
Zusätzlich wird im Wohngebiet zum Außenbereich (WA 6, WA3 und WA1 im Norden) ein 
Pflanzgebot (einreihige Laubgehölzhecke) festgesetzt (außer im Bereich des Feldgehölz 
PCH03468) um eine Abschirmung zu den Biotopen sicherzustellen.  
Zum Rauschenden Bach wird in den Bereich außerhalb des 3,5m Schutzbereiches der 
Gasleitung eine ein bis zweireihige Strauchhecke an der Böschungsoberkante festgesetzt um 
auch hier einen Sichtschutz sicherzustellen. 
Das Feldgehölz PCH03468 übernimmt aufgrund der geringen Breite der Wohnbaufläche (WA 
6) in diesem Bereich die Funktion der Abschirmung und daher ist hier eine Beeinträchtigung 
einzustellen. 
Für die weiteren Biotope bis in eine Entfernung von 50 m / 200 m werden keine 
Beeinträchtigungen eingestellt.  

Biotoptyp Lage

Fläche [m²] 

des 

betroffenen 

Biotoptyps 

Biotop-

wert 
Lage-faktor

Eingriffsflächenäquivalent 

für Biotopbeseitigung bzw. 

Biotopveränderung [m² 

EFÄ]

ACS Sandacker 15.430,69 1 0,75 11.573,02

ACS Sandacker 22.420,38 1 1,25 28.025,48

PEG
artenreicher Zierrasen  / 

Verkehrsflächen
278,78 1 0,75 209,09

PKR 
Strukturreiche, ältere 

Kleingartenanlage 
372,27 3 0,75 837,61

PKU
aufgelassene 

Kleingartenanlage 
71,00 1,5 0,75 79,88

PHX
Siedlungsgebüsch aus 

heimischen Gehölzarten
91,00 1,5 0,75 102,38

PHY

Siedlungsgebüsch aus 

nichtheimischen 

Gehölzarten

112,50 1 0,75 84,38

RHU
Ruderale Staudenflur 

frischer Standorte
526,37 3 0,75 1.184,33

RHU 100
Ruderale Staudenflur 

frischer Standorte
709,21 3 1,25 2.659,54

OVU
unversiegelter Weg  / 

Verkehrsflächen
207,27 1 0,75 155,45

Summe 40.219,48 44.911,14
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 Tabelle 5 Funktionsbeeinträchtigung von Biotopen 

 
 
2.5 Ermittlung der Versiegelung und Überbauung  
Nahezu alle Eingriffe sind neben der Beseitigung von Biotopen auch mit der Versiegelung bzw. 
Überbauung von Flächen verbunden. Das führt zu weiteren Beeinträchtigungen insbesondere 
der abiotischen Schutzgüter, so dass zusätzliche Kompensationsverpflichtungen entstehen. 
Deshalb ist biotoptypunabhängig die teil-/vollversiegelte bzw. überbaute Fläche in m² zu 
ermitteln und mit einem Zuschlag von 0,2 / 0,5 zu berücksichtigen.  
Das Eingriffsflächenäquivalent für Teil-/Vollversiegelung bzw. Überbauung wird über die 
multiplikative Verknüpfung der teil-/vollversiegelten bzw. überbauten Fläche und dem 
Zuschlag für Teil-/Vollversiegelung bzw. Überbauung ermittelt: 
 

Tabelle 6 Versiegelung 

 
 
2.6 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs  
Aus den unter 2.3 – 2.5 berechneten Eingriffsflächenäquivalenten ergibt sich durch Addition 
der multifunktionale Kompensationsbedarf. 
 
Tabelle 7 multifunktionalen Kompensationsbedarf 

 
 
2.7 Berücksichtigung kompensationsmindernder Maßnahmen / Korrektur Kompensationsbedarf  
Mit dem Eingriffsvorhaben werden häufig auch sogenannte kompensationsmindernde 
Maßnahmen durchgeführt. Darunter sind Maßnahmen zu verstehen, die nicht die Qualität von 
Kompensationsmaßnahmen besitzen, gleichwohl eine positive Wirkung auf den Naturhaushalt 
haben, was zur Minderung des ermittelten Kompensationsbedarfs führt.  
Es werden kompensationsmindernde Maßnahmen festgesetzt, die aber aufgrund zu geringer 
Flächengrößen nicht anerkannt werden (Grünfläche mit 4.632m² statt 5.000m², Hecke 596m² 
statt 1.000m², die ausführliche Beschreibung und Bewertung der kompensationsmindernden 
Maßnahmen ist der Anlage 6 der HzE zu entnehmen). 

Biotop-nummer Name Biotoptyp

Fläche [m²] 

des 

betroffenen 

Biotoptyps Biotopwert Wirkfaktor

Eingriffsflächenäquivalent 

für Funktionsbe-

einträchtigung [m² EFÄ]

PCH03468 Feldgehölz BFX 1.365,38 6,0 0,5 4.096,14

Weiden Feldgehölz BFX 456,00 6,0 0,5 1.368,00

1.821,38 5.464,14

Versiegelung  (GRZ zzgl. 

Überschreitung) 

überbaute Fläche 

in m²
Versiegelungsanteil Versiegelungsfaktor EFÄ

Versiegelung Wohn-

baufläche WA2 GRZ 0,75
2360,62 1.770,47 0,50 885,23

Versiegelung Wohn-

baufläche WA1/3/4/6 GRZ 

0,6

26.224,94 15.734,97 0,50 7.867,48

Versiegelung Wohn-

baufläche WA5 GRZ 0,45
3.198,97 1.439,54 0,50 719,77

Versiegelung 

Verkehtsfläche 80%
7.463,44 5.970,75 0,50 2.985,37

39.248,0 24.915,72 0,50 12.457,86

Eingriffsflächen- 

äquivalent für 

Biotopbeseitigung bzw. 

Biotopveränderung [m² 

EFÄ]

Eingriffsflächen-

äquivalent für 

Funktions- 

beeinträchtigung 

[m² EFÄ]

Eingriffsflächen-

äquivalent für Teil-/ 

Voll-versiegelung 

bzw. Überbauung 

[m² EFÄ] 

Multifunktionaler 

Kompensations- 

bedarf [m² EFÄ]

44.911,14 5.464,14 12.457,86 62.833,14
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Tabelle 8 kompensationsmindernde Maßnahmen 

keine 
 
2.8 Ermittlung des additiven Kompensationsbedarfs  
Als hochintegrativer Ausdruck landschaftlicher Ökosysteme wurde der biotische Komplex zur 
Bestimmung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs herangezogen. Eine verbal-
argumentative Bestimmung des additiven Kompensationsbedarfes ist nicht erforderlich. Der 
um das Flächenäquivalent der kompensationsmindernden Maßnahmen korrigierte 
multifunktionale Kompensationsbedarf lautet: 

 
Tabelle 9 additiver Kompensationsbedarf 

 
  
3. Bewertung von befristeten Eingriffen  
Die Eingriffe sind als dauerhaft einzustufen. 
 
4. Anforderungen an die Kompensation 
4.2 Auswahl der Kompensationsmaßnahme 
 
Es werden keine Kompensationsmaßnahmen festgesetzt. Es wird auf ein Ökokonto 
zurückgegriffen. 
 
 
Tabelle 10 Kompensationsmaßnahme 

keine 
 
4.3 Ermittlung des Kompensationsumfanges 
Keiner 
 
4.4 Entsiegelungszuschlag 
keiner 
 
4.5 Lagezuschlag 
keiner 
 
4.6 Berücksichtigung von Störquellen 
Es sind Störquellen einzustellen.  
 
5.Gesamtbilanzierung 
Ein Ökokonto wurde noch nicht angefragt. Die Reservierungsbestätigung wird zum Entwurf 
nachgereicht. Der Vertrag hat vor Satzungsbeschluss vorzuliegen und ist der uNB vorzulegen. 
Ca. 62.800 EFÄ  
 
Derzeit ist der Eingriff nicht ausgeglichen. 

Multifunktionaler 

Kompensationsbed

arf [m2 EFÄ]

Flächenäquivalent der 

kompensations-

mindernden 

Maßnahme [m² EFÄ]

Korrigierter 

multifunktionaler 

Kompensations-

bedarf [m² EFÄ]

62.833,14 0,00 62.833,14
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6.4  Baumschutz 

Im Geltungsbereich sind Bäume vorhanden, wobei 2 Bäume nach § 18 NatSchAG M-V und 1 
Baum nach § 19 NatSchAG M-V geschützt sind. Zusätzlich ist im B-Plan nach 
Baumschutzkompensationserlass 1 Baum zu beachten. Eine Vermessung der Bäume liegt 
vor. 
Bäume dürfen auch im Wurzelbereich nicht geschädigt werden. Dies ist allgemein bei 
Baumaßnahmen, insbesondere aber innerhalb der Baufelder zu beachten. Bei Bauarbeiten 
sind die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen zum Baumschutz auf Baustellen (DIN 18920 
und R SBB) zu berücksichtigen. Befestigungen, Erdarbeiten, Ablagerungen (z. B. Bau- bzw. 
Erdmaterial) u. ä. im Wurzelbereich der geschützten Bäume müssen grundsätzlich vermieden 
werden. Ausnahmen beim Baumschutz bedürfen der vorherigen Genehmigung der 
zuständigen Naturschutzbehörde.  
Fällungen von nach § 18 NatSchAG M-V geschützten Bäumen bedürfen der Genehmigung 
der zuständigen Naturschutzbehörde.  
Der Ersatz ist entsprechend Baumschutzkompensationserlass vom 15.10.2007 Anlage 1 zu 
berechnen (Stammumfang (STU) <150 cm = 1:1; STU 1,50- >250 cm = 1:2; <250 cm = 1:3)4. 
Der Baumschutzkompensationserlass geht im Bebauungsplanverfahren zusätzlich von einem 
Ersatz von Bäumen ab Stammumfang 50 cm (bis 99 cm Stammumfang) aus. Diese Bäume 
sind zwar bei Fällung zu ersetzen, die Fällung bedarf aber keiner gesonderten Genehmigung, 
da die Bäume keinem gesetzlichen Schutz unterliegen. 
Die Rodung der nach §19 NatSchAG MV geschützten Bäume ist in einem gesonderten 
Verfahren zu beantragen. Der Ersatz richtet sich nach dem Alleenerlass5. 
 

 
Abbildung: Vermessung – Bäume (Quelle: Lageplan Vermessungsbüro Neiseke) 

Tabelle: Baumliste Bäume § 18 NatSchAG / Baumkompensationserlass 

Baum 
Nr. Baum 

 

Stammdurch-
messer in cm 

Stamm-
umfang in 

cm 
Kronendurch-
messer in m Fällung 

materieller 
Ersatz Ersatz 

 

1 Eiche  75 236 14 x 1 1 

2 Fichte  45 141 9 x 1  

3 
Fichte 

 
30 96 6 

X ggf. 
Erhalt 1 

 

 

 
4 Baumschutzkompensationserlass - Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

vom 15. Oktober 2007 – VI 6 - 5322.1-0 
5 Schutz, Pflege und Neuanpflanzung von Alleen und einseitigen Baumreihen in Mecklenburg-Vorpommern, (Alleenerlass – AlErl 

M-V) Gemeinsamer Erlass des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und des Ministeriums für 
Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz, vom 18. Dezember 2015  

1 2 

3 

4 
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Die Eiche steht mittig vor dem Durchlass und ist mit den notwendigen Straßenbreiten nicht zu 
umfahren. Zudem könnte bei einer mind. 50 % Überbauung, nach mind. einem Jahrhundert 
ungestörter Entwicklung, die Standsicherheit nach der Baumaßnahme nicht garantiert werden. 
 
Fichten sind Flachwurzler und reagieren sehr empfindlich auf Überschüttungen. Zudem sind 
Sie hier als standortfremd einzustufen. Für den Anschluss zur Bundesstraße muss ein 
gleichmäßiges Gefälle mit entsprechenden Abböschungen des Straßenkörpers hergestellt 
werden. Damit ist von einem Abgang der Fichte Nr. 2 auszugehen. Mit der konkreten 
Erschließungsplanung kann entschieden werden, ob die zweite Fichte auch gefällt werden 
muss. 
 
Tabelle: Baumliste Bäume § 19 NatSchAG  

Baum 
Nr. Baum 

 

Stammdurch-
messer in cm 

Stamm-
umfang in 

cm 
Kronendurch-
messer in m Fällung 

materieller 
Ersatz Ersatz 

 

4 
Berg-
Ahorn 

 

29/30 92/94 9 

ggf. nur 
Beein-

trächtigung  1 

 
 
2 

 
Hier ist die konkrete Erschließungsplanung abzuwarten! Danach erst kann entschieden 
werden, ob der (zweistämmige) Alleebaum gefällt werden muss, oder ob nur eine 
Beeinträchtigung zu ersetzen ist.  

  

Bild1: Eiche am Durchlass (und Fichten)      Bild2: Fichten 

 

 

Bild3: Bergahorn zweistämmig 
 

Für die Fällung von 3 Bäumen, davon 2 nach § 18 NatSchAG M-V geschützt, sind 4 
Laubbäume zu ersetzen, davon sind 3 in der Qualität Hst. 3 x v. STU 16-18 cm als 
Ersatzmaßnahme zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 1 Baum ist finanziell zu 
ersetzen. 

1 
2 

3 2 

4 
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Die Ersatzpflanzung ist in der öffentliche Grünfläche Ö2 zulässig.  
 
Pflanzliste: 
Prunus avium   Vogelkirsche 
Acer platanoides  Spitzahorn 
Sorbus intermedia  Schwedische Mehlbeere 
Tilia platyphyllos  Sommerlinde 
Tilia cordata   Winterlinde 
 
Alleebaum - Fällung oder Beeinträchtigung 
Für die Fällung von einem zweistämmigen Baum, nach § 19 NatSchAG M-V geschützt, ist 1 
Laubbaum in der Qualität Hst. 3 x v. STU 16-18 cm als Ersatzmaßnahme zu pflanzen, zu 
pflegen und dauerhaft zu erhalten. 2 Bäume sind finanziell zu ersetzen. 
 
Die Ersatzpflanzung hat xxxxxxx zu erfolgen.  
 
Pflanzliste: 
Acer platanoides  Spitzahorn 
Tilia platyphyllos  Sommerlinde 
Tilia cordata   Winterlinde 
 

6.5  Antrag auf Herauslösung aus dem Landschaftsschutzgebiet 

Das B-Plangebiet befinden sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes LSG Nr.050b 
„Mittleres Warnowtal“ sowie im Naturpark NP_7 „Sternberger Seenland“ im Landkreis 
Ludwigslust-Parchim.  
Bei der Flächengröße und der bisherigen landwirtschaftliche Nutzung ist für die geplante 
Bebauung eine Herauslösung aus dem LSG erforderlich.  
Für die Fläche von ca. 4,68 ha im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 20, die sich am östlichen 
Rand des Landschaftsschutzgebietes befindet, wird die Herauslösung aus dem LSG 
beantragt. Bei 4,68 ha von 9096.37 ha Fläche des LSG Nr.050b „Mittleres Warnowtal“ im 
Landkreis Ludwigslust-Parchim sollen 0,051% herausgelöst werden. Diese Flächengröße ist 
als sehr gering einzustufen. 

Die Schutzgebietsverordnung ist eine Verordnung des Landkreises Parchim vom ………. und 
soll den Gesamtcharakter des Flusstales schützen sowie die Biotopvernetzung sichern, indem 
sie Handlungen verbietet, die diesen Charakter verändern, wie zum Beispiel Bebauung.  

Dem Verbot der Bebauung kann hier entgegengehalten werden, dass Sternberg keine 
verfügbaren Flächen außerhalb von Schutzgebieten (insbesondere im Rang höher stehenden 
Natura 2000- Gebieten) nachweisen kann, und der Gesamtcharakter des Gebietes nicht 
wesentlich verändern wird. Dies zeigt auch die Vorprägung von Neubaugebieten auf Hügeln 
(östlich -Kugelberg mit Höhenlage um 27,5 / 30m wie auf dem Reimerskamp) Auf dem 
Reimerskamp wird aber ein Teilgebiet auf der Kuppe als Grünfläche ausgewiesen und ist mit 
mindestens zwei Baumgruppen mit mind. 3 Bäumen der ersten Baumschicht zu bepflanzen, 
so dass hier mittelfristig die Höhendominate grün ist. 
Dem Antrag auf Herauslösung für eine Bebauung kann die Nutzung zugunsten des 
Allgemeinwohls zugutegehalten werden. 

7.  Auswirkungen der Planung 

In § 1 Abs. 5 BauGB werden die Ziele und Grundsätze der Bauleitplanung benannt. Demnach 
soll die Bauleitplanung eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der 
Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie soll weiterhin dazu 
beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung zu fördern. Die Planungsleitlinien 
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des § 1 Abs. 6 BauGB konkretisieren diese allgemeinen Ziele und stellen wichtige öffentliche 
und private Belange dar, die in der Abwägung zu berücksichtigen sind. 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 20 wurden insbesondere folgende Belange 
berücksichtigt: 
 

Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit 
der Wohnbevölkerung 

Ausreichender Schallschutz ist eine der Voraussetzungen für gesunde Lebensverhältnisse der 
Bevölkerung. Das Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 enthält Orientierungswerte für die 
angemessene Berücksichtigung des Schallschutzes in der städtebaulichen Planung.  

Tabelle: Orientierungswerte DIN 18005:2023 

Baugebiet Verkehrslärm Lr in dB Industrie-, Gewerbe- und 
Freizeitlärm Lr in dB 

tags nachts tags nachts 
Reine Wohngebiete (WR) 50 40 50 35 
Allgemeine Wohngebiete (WA) 
Kleinsiedlungsgebiete (WS) 
Wochenendhaus-, Ferienhaus- und 
Campingplatzgebiete 

55 45 55 40 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen, 
Parkanlagen 

55 55 55 55 

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 60 40 
Dorfgebiete (MD) 
Dörfliche Wohngebiete (MDW) 
Mischgebiete (MI) 
Urbane Gebiete (MU) 

60 50 60 45 

Kerngebiete (MK) 63 53 60 45 
Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50 
Sonstige Sondergebiete (SO) und 
schutzbedürftige 
Gemeinbedarfsflächen, je nach 
Nutzungsart 

45 bis 65 40 bis 65 45 bis 65 35 bis 65 

Industriegebiete (GI) - - - - 

In dem im Bebauungsplan Nr. 20 festgesetzten allgemeinen Wohngebiet sollen gemäß der 
Orientierungswerte in obenstehender Tabelle tags 55 dB und nachts 45 dB (bei Verkehrslärm) 
bzw. 40 dB (bei Industrie-, Gewerbe-, Freizeitlärm  und Geräuschen von vergleichbaren 
öffentlichen Betrieben) eingehalten oder nach Möglichkeit unterschritten werden.  

 
Klimaschutz und Klimaanpassung 

Eine klimagerechte städtebauliche Entwicklung spiegelt sich in vielen Zielen und Leitlinien der 
Bauleitplanung wider. 

Der Vorrang der Innenentwicklung wird berücksichtigt. Zwar stellt die vorliegende Planung 
keine Maßnahme der Innenentwicklung dar, dennoch hat die Stadt Sternberg über Jahre und 
Jahrzehnte die Sanierung der Altstadt vorangetrieben, um diese wiederzubeleben und 
moderne Wohn- und Gewerberaumangebote zu schaffen. Möglichkeiten der Nachverdichtung 
wurden nahezu ausgeschöpft, teilweise wurde baufällige Substanz abgerissen, um städtische 
Grünflächen zu schaffen oder die betreffenden Flächen für eine Nachnutzung vorzuhalten. 
Dies trägt zur Begrenzung des Flächenverbrauchs und zum Schutz klimawirksamer Freiräume 
bei. Mit der Neuausweisung des Wohngebietes am Reimerskamp wird die 
Siedlungsentwicklung auf den Hauptort konzentriert und eine kompakte Siedlungsstruktur 
beibehalten. Dies gewährleistet wohnortnahe Versorgungsmöglichkeiten. Weiterhin ist das 
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Wohngebiet an einen bestehenden Fuß- und Radweg angebunden, was kurze Wege in das 
Stadtzentrum ermöglicht und den unmotorisierten Verkehr fördert.   
Die Einsparung von Energie kann maßgeblich zur Verminderung von CO2-Emissionen und 
damit zum Klimaschutz beitragen. Eine kompakte Siedlungsstruktur und mehrgeschossige 
Gebäude mit einem günstigen Verhältnis von Wohnfläche und Volumen gelten als energetisch 
günstig. Entsprechende Bauformen werden durch das im Bebauungsplan festgesetzte Maß 
der baulichen Nutzung begünstigt. Neben Einfamilienhäusern sollen in Teilgebieten explizit 
auch mehrgeschossige Mehrfamilienhäuser ermöglicht werden, die Festsetzungen zur Höhe, 
Geschossigkeit und überbaubaren Grundstücksfläche lassen aber auch in den potenziellen 
Einfamilienhausgrundstücken größere Bauformen für beispielsweise Zweifamilien- oder 
Mehrgenerationenhäuser zu. Über die im städtebaulichen Entwurf entwickelte Parzellierung 
des Plangebietes wird mittelbar auf die Stellung der zu errichtenden Gebäude und damit auf 
die Orientierung der Dachflächen zum Sonnenverlauf bzw. die Firstrichtung eingewirkt.  Große 
nach Süden ausgerichtete Fassaden- und Dachflächen sind besonders geeignet für die 
Nutzung von Sonnenenergie durch Solarthermie-/Photovoltaikanlagen oder auch für eine 
Erwärmung über Fenster- und Wandflächen. Auf zu detaillierte Regelungen (bspw. 
Festsetzung der Stellung von Gebäuden, Dachformen oder Dachneigungen) soll aber bewusst 
verzichtet werden. Energieoptimierende Bauweisen können somit flexibel im Rahmen der 
architektonischen Selbsthilfe umgesetzt werden.  Zudem sind die Anforderungen des  
Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu beachten, dass die energetischen Anforderungen an 
Neubauten und Bestandsgebäude sowie den Einsatz erneuerbarer Energien zur Wärme- und 
Kälteversorgung regelt. Seit dem 1. Januar 2024 müssen demnach neu eingebaute Heizungen 
in Neubaugebieten zu mindestens 65 % mit erneuerbaren Energien betrieben werden. 
Erneuerbare Wärme kann durch Wärmepumpen, Solarthermie, Biomasseheizungen, 
Anschluss an ein Wärmenetz oder Hybridheizungen (Kombination aus erneuerbarer und 
fossiler Energiequelle) erzeugt werden. Zudem müssen Neubauten die Anforderungen eines 
Effizienzhauses 55 erfüllen.  

Um die Auswirkungen von vermehrt auftretenden Starkregenereignissen zu minimieren sowie 
den örtlichen Wasserkreislauf und die Funktion des Bodens zu verbessern, soll das anfallende 
Niederschlagswasser nach Möglichkeit vor Ort zur Versickerung gebracht werden. Da aber im 
Plangebiet nicht durchweg versickerungsfähige Böden anstehen, ist noch zu prüfen, in 
welchem Umfang eine Versickerung von Niederschlagswasser umgesetzt werden kann. Über 
die Festlegung der Grundflächenzahl stellt der Bebauungsplan aber sicher, dass auf den 
Baugrundstücken ausreichend unversiegelte Freiflächen verbleiben. Auch die 
Straßenverkehrsflächen wurden in ihrem Querschnitt so konzipiert, dass innerhalb dieser 
neben den eigentlichen Verkehrsflächen auch Grünstreifen zum Anpflanzen von Bäumen oder 
Sträuchern oder zur Ausbildung von Versickerungsmulden angelegt werden können. Die im 
Bebauungsplan festgelegten Grünflächen fördern nicht nur das Mikroklima des 
Neubaugebietes. Die durch die Vegetation bewirkte erhöhte Verdunstung kann in den 
Sommermonaten zu einer Verringerung der Temperaturen beitragen. Festsetzungen zur 
Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern schaffen schattige Bereiche, die sich weniger stark 
aufheizen und die Aufenthaltsqualität im Freien bei hohen Außentemperaturen verbessern. 

 
Die Belange des Umweltschutzes 
 
Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB werden im Rahmen der 
Umweltprüfung betrachtet und im zugehörigen Umweltbericht (gesonderter Teil der 
Begründung) beschrieben und bewertet.  

 
 
 
 



Bebauungsplan Nr. 20 „Reimerskamp“ der Stadt Sternberg 

 

Begründung              Vorentwurf │ März 2026 35 

8. Flächenbilanz 
 

* Nachrichtliche Übernahme (Bestand) 

 

 

 

 

 

Nutzung Fläche [m²] Fläche [%] 

Allgemeines Wohngebiet 

davon WA 1 
davon WA 2 
davon WA 3 
davon WA 4 
davon WA 5 
davon WA 6 

ca. 31.787 

ca. 1.592 
ca. 2.361 
ca. 4.709 
ca. 8.697 
ca. 3.199 

ca. 11.229 

67,8 

 
 
 
 

 

 

Verkehrsflächen ca. 7.464 15,9 

Grünflächen 

davon Ö 1 
davon Ö 2 

ca. 6.638 

ca. 1.406 
ca. 5.232 

14,2 

 
 

Gesetzlich geschützte Biotope* ca. 972 2,1 

Geltungsbereich B-Plan ca. 46.846 100  
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I.  Bauplanungsrechtliche Festsetzungen  
(§ 9 BauGB und §§ 1 – 23 BauNVO) 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1 und 4 BauNVO) 

1.1 Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind Anlagen für sportliche Zwecke im allgemeinen 
Wohngebiet nicht zulässig. 

1.2 Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO sind Ferienwohnungen im Sinne des § 13a BauNVO,  
Gartenbaubetriebe und Tankstellen im allgemeinen Wohngebiet nicht zulässig. 

 
2.  Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16 und 18 BauNVO)  

2.1  Ein Überschreiten der im Plan (Teil A) festgesetzten Firsthöhen durch technische 
Aufbauten wie Schornsteine, Antennenanlagen oder Solar-/Photovoltaikanlagen ist 
zulässig. 

2.2 Als unterer Bezugspunkt gilt ………. [noch zu bestimmen]. 
Oberer Bezugspunkt zur Bestimmung der Firsthöhe ist die Oberkante der Dachhaut 
am höchsten Punkt des Daches bzw. bei Gebäuden ohne First die Oberkante des 
höchsten das Orts- bzw. Landschaftsbild noch prägende Bauteil (z. B. Attika). 

 
3.  Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 BauNVO) 

3.1 Auf den Teilflächen der Baugrundstücke, die sich jeweils zwischen 
Straßenbegrenzungslinie und straßenseitiger Baugrenze, einschließlich deren 
geradliniger Verlängerungen bis zu den seitlichen Grundstücksgrenzen erstrecken, 
sind Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) und Nebengebäude nicht zulässig.  
Unüberdachte Stellplätze können zugelassen werden. 

3.2 Auf Baugrundstücken, auf denen die durch Baugrenzen bestimmte Bebauungstiefe 
20 m unterschreitet, kann  ein Überschreiten der straßenseitigen Baugrenze im WA 2 
um bis zu 11 m sowie im WA 6 um bis zu 1,5 m für untergeordnete Gebäudeteile (z. B. 
Erker, Vorbauten und Balkone) ausnahmsweise zugelassen werden. 

 
4.  Grünflächen und Anpflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25a BauGB) 

4.1 Die öffentliche Grünfläche Ö1 ist landschaftsgärtnerisch als Rasenfläche zu gestalten.  
 Eine Entwicklung aus dem Bestand über Sukzession ist zulässig. Die Fläche ist als 

extensive Wiese max. 2x pro Jahr, aber mind. alle 2 Jahre zu mähen. 
 An der Grenze zu Baugrundstücken ist auf einem Streifen mit einer Breite von max. 

1,5m eine dichtere Mahdfrequenz zulässig. Anlagen zur Regenwasserversickerung 
sind zulässig. 
 

4.2 Die öffentliche Grünfläche Ö2 ist landschaftsgärtnerisch als Rasenfläche zu gestalten. 
Zusätzlich sind mind. zwei Baumgruppen mit je mind. 3 einheimischen Laubbäume in 
der Qualität Hochstamm 14-16 cm Stammumfang entsprechend Pflanzliste zu 
pflanzen, zu pflegen und auf Dauer zu erhalten. Die zusätzliche Pflanzung von Bäumen 
im Rahmen des Baumersatzes nach Festsetzung I - 4.5 ist zulässig. Zulässig sind auch 
Ausstattungselemente für und im Zusammenhang mit einem Spielplatz inkl. deren 
Flächenbelägen und Wegen.  

  
4.3 Innerhalb der im Plan-Teil A (im allgemeinen Wohngebiet) festgesetzten Flächen zum 

Anpflanzen von Sträuchern ist auf den Baugrundstücken eine einreihige Hecke mit 
Pflanzabständen der Sträucher von 2,0 m (Pflanzen entsprechend Pflanzliste) zu 
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pflanzen, zu pflegen und auf Dauer zu erhalten. Eine 5-jährige Entwicklungspflege, die 
auch das Wässern bei Bedarf beinhaltet, ist sicherzustellen. Bei einem Ausfall ist Ersatz 
zu leisten. Um bau- und betriebsbedingte Auswirkungen des Wohngebietes auf die 
angrenzenden Biotope zu vermeiden, sind Abschirmmaßnahmen an der abgrenzenden 
Einfriedung zur Grünfläche Ö1 vorzunehmen (z. B. Gewebezaun mit mind. 1,8 m Höhe) 
und mit Baubeginn mind. 5 Jahre in der Entwicklungszeit der Hecke vorzuhalten. 

  
4.4 Innerhalb der im Plan-Teil A (in den öffentlichen Grünflächen) festgesetzten Flächen 

zum Anpflanzen von Sträuchern mit 3-5 m Breite ist eine zweireihige Hecke mit 3-5 m 
Breite bei einem Reihenabstand von 1,5 m und Pflanzabständen der Sträucher von 2,0 
m mit 30 Sträuchern (Pflanzen entsprechend Pflanzliste) zu pflanzen, zu pflegen und 
auf Dauer zu erhalten. Beidseitig ist ein Krautsaum mit mind. 1,5 m vorzusehen, auf 
Dauer zu sichern und zu erhalten. Der Krautsaum ist bei Bedarf in der jeweils 
verbleibenden Breite alle 2 Jahre zu mähen. Das Mahdgut ist zu belassen. Eine 5-
jährige Entwicklungspflege, die auch das Wässern bei Bedarf beinhaltet, ist 
sicherzustellen. Bei einem Ausfall von mehr als 10 % ist Ersatz zu leisten. 
Verbissschutz ist vorzusehen. Um bau- und betriebsbedingte Auswirkungen des 
Wohngebietes auf die angrenzenden Biotope zu vermeiden, sind 
Abschirmmaßnahmen am Verbissschutzzaun zum Rauschenden Bach vorzunehmen 
(z. B. Gewebezaun mit mind. 1,8 m Höhe) und mit Baubeginn mind. 5 Jahre in der 
Entwicklungszeit der Hecke vorzuhalten. 

 Die teilweise Breiteneinschränkung auf 3m ist dem Abstand zur Gasleitung geschuldet. 
 
4.5 Als Ersatz für Baumrodungen sind 3 Laubbäume im Plangeltungsbereich in der Qualität 

Hst. 3 x v. STU 14-16 cm zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 1 Baum 
ist finanziell zu ersetzen.   
Ggf. 1 Fichte zu erhalten. 

 Ggf. zusätzlich ein Alleebaum zu ersetzen, oder Beeinträchtigung auszugleichen. 
 
4.6 Pflanzliste einreihige Hecke auf Baugrundstücken im Wohngebiet: 

Sträucher Qualität: 60/100 cm, 2 x verpflanzt, Pflanzabstand 2,0m 
Felsenbirne  Amelanchier ovalis 
Haselnuss  Corylus avellana  

 Hartriegel  Cornus sanguinea 
 Gem. Schneeball Viburnum opolus 

Weißdorn  Crataegus monogyna  
Weißdorn  Crataegus laevigata 
Heckenrose  Rosa canina 
Heckenkirsche  Lonicera caerulea 
Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
Pfeifenstrauch  Philadelphus coronarius 
Perlmuttstrauch  Kolkwitzia amabilise 
Flieder   Syringa vulgaris 
Ergänzungen mit max. 30% anderen Laubgehölzen sind zulässig, keine Nadelgehölze 

 
Pflanzliste zweireihige Hecke auf öffentlicher Grünfläche Ö1: 
Sträucher Qualität: 60/100 cm, 2 x verpflanzt, Pflanzung als Block mit mind. 3 Stk. / Art, 
Pflanzabstand 2,0m Verbissschutz ist vorzusehen 
Felsenbirne  Amelanchier ovalis 
Haselnuss  Corylus avellana  

 Hartriegel  Cornus sanguinea 
 Gem. Schneeball Viburnum opolus 

Weißdorn  Crataegus monogyna  
Weißdorn  Crataegus laevigata 
Heckenrose  Rosa canina 
Heckenkirsche  Lonicera caerulea 



Bebauungsplan Nr. 20 „Reimerskamp“ der Stadt Sternberg 
 

Text-Teil B              Vorentwurf │ März 2026 4 

Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
 

Laubbäume Qualität: Hochstamm 3 x verpflanzt, Stammumfang 14 -16 cm, 
Verbissschutz ist vorzusehen 
Acer platanoides Spitzahorn 
Acer campestre Feldahorn  
Betula pendula Sandbirke   
Tilia platyphyllos Sommerlinde  
Tilia cordata  Winterlinde 
Quercus robur  Stieleiche 

 
5. Zuordnungsfestsetzungen (§ 9 Abs. 1a BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20) 

 
5.1 Zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft werden aus dem Ökokonto xxx 

in der Landschaftszone 4 „Höhenrücken und Mecklenburgischen Seenplatte“ ca. xxxxx 
KFÄ zugeordnet.  

 
6. Maßnahmen zum Grundwasser- und Bodenschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

6.1 Das auf den Dachflächen und sonstigen befestigten Flächen eines Grundstücks 
anfallende, nicht verunreinigte Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück selbst 
durch geeignete Versickerungsanlagen zu versickern.  

7.3 Zum Schutz der Böden vor Verdichtung sind die Grenzen der im Plan-Teil 
festgesetzten öffentlichen Grünflächen zu sichern. Vorzusehen ist ein fester Bauschutz 
(z. B. Pfosten mit Querriegel), auch in der Phase der Baufeldfreimachung und der 
Erschließung.  

II.  Örtliche Bauvorschriften  
(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 86 LBauO M-V) 

1. Dachgestaltung (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V) 
 
1.1 Regelungen zur Dachform? (u. a. Gründächer für Haupt- und oder Nebengebäude) 

1.2 Regelungen zur Dachneigung? 

1.3 Regelungen zur Dacheindeckung? (welche Materialien?) 

2.  Fassadengestaltung (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V) 
 
2.1 Regelungen zu Materialien (Ziegel-/Klinkermauerfassade, Mauerwerk/Holz, 

Putz/Holz), Farbgebung (z. B. nach NCS-Farbsystem) und Fassadenbegrünung 

3.  Stellplätze (§ 86 Abs. 1 Nr. 4 LBauO M-V) 

3.1  Auf den Baugrundstücken sind je Wohngebäude mit einer Wohnung mindestens 2 
Stellplätze und je Wohngebäude mit zwei Wohnungen mindestens 3 Stellplätze zu 
schaffen.  
Für Wohngebäude mit mehr als zwei Wohnungen ist je Wohnung mindestens 1 
Stellplatz zu schaffen. 

 
 
4.  Einfriedungen und Vorgärten (§ 86 Abs. 1 Nr. 5 LBauO M-V) 
 
4.1 Vorgärten sind gärtnerisch mit Rasen, Stauden oder Laubgehölzen zu gestalten. 

Stein- und Schottergärten sind unzulässig. 
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Die Verwendung von Stein- und Schottermaterialien für Hausumrandungen 
(Spritzschutz an Außenwänden) ist bis zu einer Breite von maximal 50 cm zulässig. 

4.2 Einfriedungen entlang der Straßenbegrenzungslinie sind als offene Einfriedung (z. B. 
Draht-, Stabmatten- oder Holzlattenzaun) auszuführen. Geschlossene Einfriedungen 
(z. B. Mauer, Hecke) sind entlang der Straßenbegrenzungslinie nur bis zu einer Höhe 
von max. 1,20 m zulässig. Satz 1 und 2 gelten auch für Einfriedungen an den seitlichen 
Grundstücksgrenzen auf einer Länge von 2,00 m ab Straßenbegrenzungslinie. 
Als Einfriedungen im Vorgarten sind nur Hecken aus standortgerechten einheimischen 
Gehölzen zulässig. 

III.  Hinweise 

Artenschutz 

1. Als Außenbeleuchtung sind nur zielgerichtete Lampen mit einem uv-armen, 
insektenfreundlichen, energiesparenden Lichtspektrum und einem warmweißen Licht 
mit geringem Blauanteil im Spektrum von 2000 bis max. 3000 Kelvin Farbtemperatur 
zulässig. Sicherheitsrelevante notwendige Abweichungen (Arbeitsschutz) sind 
nachzuweisen. 

2. Um den Verbotstatbestand der Tötung gemäß § 44 Absatz 1 BNatSchG zu vermeiden, 
sind Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen zu empfehlen. Bei Erdarbeiten ist 
darauf zu achten, dass steile Böschungen vermieden werden bzw. die Gruben 
schnellstmöglich zu verschließen sind und vorher eventuell hineingefallene Tiere 
(Amphibien, Reptilien usw.) aus den Gruben zu entfernen sind. 

3. Als vorbeugende Maßnahme ist die Baufeldfreimachung außerhalb der Hauptbrutzeit 
der Vögel in der Zeit vom September bis März aufzunehmen. 

 



Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des
Naturschutzrechtes

II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und § 23 BauNVO)

Baugrenze

GrundflächenzahlGRZ   0,4

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB)

PLANZEICHENERKLÄRUNG

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)WA1

FESTSETZUNGEN
Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO)

öffentliche Straßenverkehrsfläche

o offene Bauweise

Straßenbegrenzungslinie

nur Einzelhäuser zulässig

Firsthöhe als HöchstmaßFH 9,5m

Grünflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.15 BauGB)

Spielplatz

öffentliche Grünfläche

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Sonstige Planzeichen

Nachrichtliche Übernahme
(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung der Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen
Trinkwasserschutzzone III

Gesetzlich geschütztes Biotop§

Darstellung ohne Normcharakter

Bemaßung3

Flurstücksnummer

Flurstücksgrenzen

Gebäude und Bauwerke

148

unterirdische Leitungen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z. B. von Baugebieten, oder
Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(§ 1 Abs. 4 BauNVO)

nur Einzelhäuser und Hausgruppen zulässigEH

E

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen

Sträucher

Anpflanzen

Landschaftsschutzgebiet LSG_050b
"Mittleres Warnowtal - Landkreis Ludwigslust Parchim"

L

Flurgrenze

Rodung von Bäumen

Ö1
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1 Einleitung 

Der vorliegende Umweltbericht enthält die Ergebnisse der zum B-Plan Nr. 20 "Reimerskamp" der 
Stadt Sternberg durchgeführten Umweltprüfung und wird entsprechend dem Stand der Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligung und der Abwägung fortgeschrieben. Er ist ein gesonderter Teil 
der Begründung. Den Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung hat die Stadt Sternberg 
nach Beteiligung der von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange entsprechend § 4 
(1) S. 1 BauGB bestimmt. 

1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplans 

Inhalt und Ziele des Bebauungsplans 

Die Stadt Sternberg beabsichtigt, im Bereich des Reimerskamps die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für ein Wohngebiet zu schaffen (detailliert siehe Begründung). 
 
Neufestsetzung von Baugebieten, Straßen, Ausbauten u.ä. 

In der folgenden Übersicht werden die neu vorgenommenen Festsetzungen des Bebauungsplans 
aufgeführt, von denen erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt ausgehen können: 

Tabelle 1: 

Art der baulichen Nutzung Standort (Lage, Nutzung) Umfang / Fläche 

Wohngebiet Ortsrandlage  ca. 4,7 ha 

 

1.2 Umweltfachgesetzliche Ziele und Ziele übergeordneter Planungen mit Bedeutung für 
den Bebauungsplan und deren Berücksichtigung bei der Planaufstellung 

Bei Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, zu berücksichtigen und in die Abwägung der öffentlichen 
und privaten Belange einzustellen (§§ 1, 1a, 2 BauGB). Bauleitpläne sind den Zielen der Raum-
ordnung anzupassen (§ 1 (4) BauGB). 
 

Fachgesetzliche Ziele des Umweltschutzes  

• Nachhaltige Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Re-
generationsfähigkeit und Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt, ein-
schließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume, sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
und des Erholungswertes von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Be-
reich (Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, § 1 Bundesnaturschutzgesetz 
BNatSchG), 

• Erhalt und Entwicklung der biologischen Vielfalt, betreffend die Vielfalt an Lebensräumen und 
Lebensgemeinschaften, an Arten sowie die genetische Vielfalt (aus: Grundsätze des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, BNatSchG), 

• Ausweisung besonderer Schutzgebiete für die Schaffung eines zusammenhängenden, euro-
päischen ökologischen Netzes mit der Bezeichnung „NATURA 2000“ zur Wiederherstellung 
und Wahrung eines günstigen Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensräume und der 
Arten von Gemeinschaftlichem Interesse, das Netz „NATURA 2000“ besteht aus Gebieten 
von gemeinschaftlicher Bedeutung [FFH-Gebiete] und aus Europäischen Vogelschutzgebie-
ten (aus Richtlinie EG 92/43 vom 21.05.1992, FFH-Richtlinie), 

• Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden, Begrenzung der Bodenversiege-
lung auf das notwendige Maß, Nutzung der Möglichkeiten zur Wiedernutzbarmachung von 
Flächen zur Nachverdichtung sowie anderer Maßnahmen zur Innenentwicklung (aus § 1a (2) 
BauGB), 

• Schutz der Menschen, Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie 
der Kultur- und sonstigen Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Gefahren, 
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erhebliche Belästigungen oder erhebliche Nachteile für die Allgemeinheit oder die Nachbar-
schaft herbeiführende Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, 
Strahlen), Vorbeugung des Entstehens schädlicher Umwelteinwirkungen (aus §§ 1 u. 3 BIm-
SchG), 

• Bewirtschaftung der Gewässer (oberirdische Gewässer, Grundwasser) derart, dass sie dem 
Wohl der Allgemeinheit und, damit im Einklang, dem Nutzen Einzelner dienen, dass vermeid-
bare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen und der direkt von ihnen abhängigen 
Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf ihren Wasserhaushalt unterbleiben und 
dass insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird (aus: Grundsatz der Was-
serwirtschaft, § 6 Wasserhaushaltsgesetz WHG). Belange des Allgemeinwohls sind in Bezug 
auf die Gewässer u.a., dass die Grundwasserneubildung nicht durch Versiegelung von Bo-
denflächen oder durch andere Beeinträchtigungen des Versickerungsvermögens des Bodens 
behindert wird, dass bei der Einbringung von Stoffen eine Verunreinigung der Gewässer oder 
eine sonstige nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften nicht erfolgt und dass Ge-
wässer und die Uferbereiche für die Natur und das Landschaftsbild von erheblicher Bedeu-
tung sind. 

• Ziele für das Schutzgut Wasser für oberirdische Gewässer (§27 WHG) sind das Erreichen 
und Erhalten eines guten ökologischen Zustands, sowie das Erreichen und Erhalten eines 
guten chemischen Zustands und für das Grundwasser (§47 WHG) das Erreichen und Erhal-
ten eines guten mengenmäßigen Zustands und das Erreichen und Erhalten eines guten che-
mischen Zustands. 

• Eine Benutzung der Gewässer bedarf gemäß § 8 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) der 
behördlichen Erlaubnis oder Bewilligung. Für die Einleitung von biologisch gereinigtem Ab-
wasser aus Kleinkläranlagen ist nach § 8 WHG eine Erlaubnis bei der unteren Wasserbehörde 
zu beantragen, 

• Das Niederschlagswasser soll gemäß § 55/2 WHG dort, wo es anfällt, ortsnah versickert, 
verrieselt, oder direkt über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein 
Gewässer eingeleitet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange dem 
nicht entgegenstehen. Darüber hinaus soll nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswas-
ser (Dachflächenwasser) dezentral versickert werden, 

• Gebot zur Vermeidung von Abfällen, insbesondere durch die Verminderung ihrer Menge und 
Schädlichkeit; stoffliche oder energetische Verwertung von vorhandenen Abfällen (aus 
Grundsätze der Kreislaufwirtschaft, § 4 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz); die Verwer-
tung von Abfällen hat in der Regel Vorrang vor deren Beseitigung, 

• Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege bei öffentlichen 
Planungen und Maßnahmen, d.h. der Schutz, die Pflege und die wissenschaftliche Erfor-
schung der Denkmale und das Hinwirken auf ihre sinnvolle Nutzung (aus: Aufgaben des 
Denkmalschutzes, § 1 Landes-Denkmalschutzgesetz, DSchG M-V). 

 

Darstellung der Berücksichtigung der fachgesetzlichen Ziele  

Gebietsschutz: 
Prüfung zur Beeinträchtigung relevanter Schutzgebiete / Schutzziele (Landschaftsschutzgebiet, 
Naturpark) 
 
Naturschutz: 
Prüfung zur Beeinträchtigung relevanter Schutzziele notwendig  
 
Wasser: 
Schutz der natürlichen Wasserressourcen (Trinkwasserschutzgebiet), Erhaltung des lokalen 
Wasserkreislaufes, Beachten des Gewässerschutzstreifens (Rauschender Bach WRRL1-be-
richtspflichtig) 

 
1 Wasserrahmenrichtlinie RICHTLINIE 2000/60/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 

23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasser-
politik zuletzt geändert durch Richtlinie 2014/101/EU der Kommission vom 30. Oktober 2014 
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Boden: 
Prüfen von Schutzauflagen, sparsamer Umgang mit Boden, Schutz der natürlichen Bodenfunk-
tion, Schutz und Wiederverwendung der Böden. 
 
Immissionsschutz: 
Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen - Lärm, Stäube u.a.-. 
 

Ziele der Raumordnung für den Geltungsbereich und den sonstigen Auswirkungsbereich des B-
Plans (Regionales Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM), 2011 
und Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V), 2016) 
 
Die wichtigsten Punkte aus dem Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 
(LEP M-V), 2016) sind nachfolgend aufgeführt und werden in der Begründung ausführlich bewer-
tet. 

In der Karte des LEP M-V wird für das Gebiet der Stadt Sternberg ein Vorbehaltsgebiet Landwirt-
schaft festgelegt.  

Nach der Karte des LEP M-V befindet sich die Stadt Sternberg in einem Vorbehaltsgebiet Tou-
rismus. Als Grundsatz der Landesplanung soll hier der Sicherung der Funktion für Tourismus und 
Erholung besonderes Gewicht beigemessen werden (PS 4.6 (4) LEP M-V). 

Gemäß Karte des LEP M-V ist entlang des Rauschenden Bachs (vom Dannhusener See bei 
Demen bis Sternberg) ein Vorbehaltsgebiet Kompensation und Entwicklung festgelegt. Diese Ge-
biete sollen gemäß PS 5.1.2 (4) RREP WM für die Umsetzung naturschutzfachlicher Maßnahmen 
einschließlich der nach WRRL gesichert werden.  

In der Karte des RREP WM ist im Bereich des Plangebietes ein Vorbehaltsgebiet Trinkwassersi-
cherung festgelegt. Hier soll dem Trinkwasserschutz ein besonderes Gewicht beigemessen wer-
den. Alle raumbedeutsamen Planungen, Vorhaben und Maßnahmen sollen so abgestimmt wer-
den, dass diese Gebiete in ihrer besonderen Bedeutung für den Trinkwasserschutz möglichst 
nicht beeinträchtigt werden (PS 5.5 (3) RREP WM). 

 
Gutachtliche Landschaftsrahmenpläne2 

In der Karte I Arten und Lebensräume ist der Rauschende Bach als bedeutendes Fließgewässer 
(Einzugsgebiet > 10 km²) mit einer vom natürlichen Referenzzustand gering bis mäßig abwei-
chenden Strukturgüte (F.2) bzw. sogar als naturnaher Fließgewässerabschnitt (F1) gekennzeich-
net. Weiter in Abflussrichtung besitzt der Rauschende Bach aber nur noch eine vom natürlichen 
Referenzzustand stark abweichende Strukturgüte. Ein Bereich nördlich des Reimerskamps ist als 
naturnaher Feuchtlebensraum mit geringen Nutzungseinflüssen (ohne Feuchtwälder) gekenn-
zeichnet. 
In der Karte II Biotopverbundplanung ist der Lauf des Rauschenden Bachs mit angrenzenden 
Flächen als Biotopverbund im engeren Sinne und die umgebenden Flächen als Biotopverbund 
im weiteren Sinne verzeichnet. 
In der Karte III Entwicklungsziele ist der nördliche Abschnitt des Rauschenden Bachs als ein 
Bereich (F4.2) zur gewässerschonenden Nutzung von Fließgewässerabschnitten, der südliche 
Abschnitt als ein Bereich (F4.1) zur ungestörten Naturentwicklung naturnaher Fließgewässerab-
schnitte ausgewiesen. Ein Bereich nördlich des Reimerskamps ist als Bereich für die ungestörte 
Naturentwicklung naturnaher Röhrichtbestände, Torfstiche, Verlandungsbereiche und Moore 
(B3.1) gekennzeichnet. 
In der Karte IV – Raumentwicklung ist der Rauschende Bach als Bereich mit herausragender 
Bedeutung und die umgebenden Flächen als ein Bereich mit besonderer Bedeutung für die 

 
2 www.umweltkarten.mv-regierung.de 
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Sicherung ökologischer Funktionen ausgewiesen. Südlich angrenzend sind die Flächen als Be-
reiche mit besonderer Bedeutung zur Sicherung der Freiraumstruktur mit sehr hohe Funktions-
bewertung dargestellt. 
In der Karte V Anforderungen an die Landwirtschaft ist auf dem Reimerskamp ein kleiner Bereich 
als Standort mit einer hohen bis sehr hohen potenziellen Gefährdung durch Wassererosion im 
Offenland dargestellt. 
In der Karte VI Wassererosionsgefährdung wird für den unmittelbaren Bereich eine geringe- mitt-
lere und sehr kleinräumig auch sehr hohe potentielle Wassererosionsgefährdung im Offenland 
festgestellt. 

 
Darstellungen des F-Plans für den Geltungsbereich und den sonstigen Auswirkungsbereich des 
B-Plans 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Sternberg, in Kraft seit dem 28.02.1994, weist für den Gel-
tungsbereich landwirtschaftliche Nutzfläche aus und muss geändert werden. 
 

2 Beschreibung und Bewertung der ermittelten Umweltauswirkungen 

2.1 Umweltzustand in dem vom Bebauungsplan erheblich beeinflussten Gebiet 

Die in der Umweltprüfung zu berücksichtigenden Einzelbelange des Natur- und Umweltschutzes 
entsprechend § 1 (6) Nr. 7 BauGB werden in der folgenden Übersicht hinsichtlich ihrer Betroffen-
heit und ihres Zustandes in dem vom Bebauungsplan erheblich beeinflussten Gebiet beschrie-
ben. 

Das vom Bebauungsplan erheblich beeinflusste Gebiet ist der Geltungsbereich. Soweit bei ein-
zelnen Umweltbelangen gebietsübergreifende Auswirkungen entstehen, wird darauf im Einzelfall 
eingegangen. 
Der Analyse des Umweltzustands liegen insbesondere Daten aus dem Portal umweltkarten.mv-
regierung.de sowie ergänzende Bestandsaufnahmen im Gelände zugrunde. 

Tabelle 2: 

Umweltbelang Betroffenheit1 (ja/nein, Umfang) Beschreibung / Rechtsgrund-
lage 

Erhaltungsziele und Schutzzweck 
der Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (FFH) u. Europäischen 
Vogelschutzgebiete 1 

Nein, der Geltungsbereich befindet sich 
nicht in internationalen Schutzgebieten. 

Im 500m-Untersuchungsraum befinden 
sich keine internationalen Schutzgebiete. 

BNatSchG, NatSchAG M-V, FFH-
Erlass MV  
SPA DE 2137-401 „Warnowtal, 
Sternberger Seen und untere Mil-
denitz“ in 600m Entfernung 
FFH DE 2236-302 „Obere Seen 
und Wendfeld (bei Sternberg)“ in 
1000m Entfernung 

Nationale Schutzgebiete  
(Nationalparke, Biosphärenreser-
vate) 

Nein, der Geltungsbereich befindet sich 
nicht in nationalen Schutzgebieten. Im 
500m-Untersuchungsraum befinden sich 
keine nationalen Schutzgebiete. 

 

Schutzgebiete und Schutzobjekte 
des Naturschutzes nach Landesna-
turschutzgesetz (NSG, LSG, Natur-
parke, Naturdenkmale, Geschützte 
Landschaftsbestandteile, Ge-
schützte Biotope/Geotope, Alleen 
und Baumreihen) 

Ja, im Geltungsbereich befinden sich 
nach § 20 NatSchAG M-V gesetzlich ge-
schützte Biotope. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biotope nach § 20 NatSchAG  

M-V 

- PCH03468 Biotopname: Baum-
gruppe; verbuscht; lückiger Be-
stand/ lückenhaft Gesetzesbegriff: 
Naturnahe Feldgehölze 

- PCH03472 Biotopname: Feucht-
grünland; aufgelassen; Phrag-
mites-Röhricht; Gehölz; ver-
buscht; Weide Gesetzesbegriff: 
Röhrichtbestände und Riede 

 

50m Wirkradius  

- PCH03468  
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Umweltbelang Betroffenheit1 (ja/nein, Umfang) Beschreibung / Rechtsgrund-
lage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Geltungsbereich befindet sich in zwei 
Schutzgebieten. 

- PCH03472  

- PCH17043 Biotopname: Rau-
schender Bach Gesetzesbegriff: 
Naturnahe und unverbaute Bach- 
und Flussabschnitte, einschl. der 
Uferveg.  

- PCH03464 Biotopname: Feucht-
grünland; aufgelassen; Phrag-
mites-Röhricht; verbuscht; Weide 
Gesetzesbegriff: Röhrichtbe-
stände und Riede  

- PCH03463 Biotopname: Hecke; 
Gehölz Gesetzesbegriff: Natur-
nahe Feldhecken  

 

LSG Nr.050b „Mittleres 
Warnowtal“  

NP_7 „Sternberger Seenland“ 

gesetzlich geschützte Bäume, nach 
Baumschutzsatzung/Verordnung 
geschützte Bäume o. Großsträu-
cher 

Im Geltungsbereich befinden sich ge-
schützte Bäume  

Am Geltungsbereich befinden sich ge-
schützte Bäume 

§ 18 NatSchAG M-V 

Alt-Eiche am über Rauschenden 
Bach 

§ 19 NatSchAG M-V 

Straßenbäume 

Gewässerrandstreifen 

Gewässerschutzstreifen 

und Waldabstand 

Ja betroffen, LV 042 Rauschender Bach 

Nein nicht betroffen 

Nein, nicht betroffen 

§38 WHG 

§ 29 NatSchAG M-V 

§ 20 LWaldG 

Wald Nein, nicht betroffen 

Forstamt Schlemmin, Revier Weiße Krug 

§ 2 LWaldG 

Tiere und Pflanzen, einschließlich 
ihrer Lebensräume 

Ja, im Geltungsbereich sind Pflanzen, Tiere oder Lebensräume dieser betrof-
fen.  

Im Geltungsbereich sind  

• Acker DEMVLI084DC40067, gesamter Feldblock 28,43 ha, sowie 

• unbefestigter Weg und artenreichem Zierrasen (Verkehrsbegleitgrün) 

• Siedlungsgebüsch aus nichtheimischen / heimischen Gehölzarten 

• Strukturreiche, ältere / aufgelassene Kleingartenanlage 
anzutreffen.  
 
Angrenzend: 

• Norden: Schilfröhricht auf Moor 

• Osten: Acker 

• Süden: Röhricht / Ried auf Moor  

• Westen: Bachtal (Rauschender Bach), Kleingartenanlage, Bundes-
straße mit lückigem Baumbestand / Böschungsbaumbestand 

 

Artenschutz (§§44ff BNatSchG, 
§§12ff FFH-RL, §§5ff VS-RL) 3 

Es sind bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Lebensstätten der nach An-
hang I der VSchRl / Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie besonders ge-
schützten bzw. vom Aussterben bedrohten Arten in den Planflächen oder der 
unmittelbaren Umgebung vorgefunden worden. 

Geschützte Arten mit Brut und Nahrungsraum nach derzeitigem Kenntnis-
stand nicht betroffen (siehe auch AFB). 

Boden und Fläche Umbau anthropogen vorbelasteter Böden (Acker, unbefestigter Weg, Ver-
kehrsbegleitgrün der B192)  
Grob-Mittelsande, Braunerde / Parabraunerde, Endmoräne und Gebiete mit 
starkem Relief, mit geringem Wassereinfluss, kuppig bis hügelig  
Erosion-Wind = hoch-sehr hoch 
Erosion-Wasser = Hänge hoch-sehr hoch, Plateau mittel 
POT. NITRATAUSWASCHUNGSGEFÄHRDUNG nicht bewertet, im Osten 
mittel 
FELDKAPAZITÄT (Fk100) nicht bewertet, im Süden gering 
NUTZBARE FELDKAPAZITÄT (nFk100) nicht bewertet, im Süden hoch 
LUFTKAPAZITÄT (Lk100) nicht bewertet, im Süden sehr hoch 
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Umweltbelang Betroffenheit1 (ja/nein, Umfang) Beschreibung / Rechtsgrund-
lage 

EFFEKTIVE DURCHWURZELUNGSTIEFE (We) nicht bewertet, im Süden 
gering 
Bodenfunktionsbewertung: erhöhte Schutzwürdigkeit  
Natürliche Bodenfruchtbarkeit: 3 (mittel) 
Extreme Standortbedingung: 3 (mittel) 
Naturgemäßer Bodenzustand: 3 (mittel) 
Hang im Norden hohe Schutzwürdigkeit  
Natürliche Bodenfruchtbarkeit: 3 (mittel) 
Extreme Standortbedingung: 5 (sehr hoch) 
Naturgemäßer Bodenzustand: 3 (mittel) 
Weg zur Bundesstraße geringe Schutzwürdigkeit  
Natürliche Bodenfruchtbarkeit: 3 (mittel) 
Extreme Standortbedingung: 5 (sehr hoch) 
Naturgemäßer Bodenzustand: 3 (mittel) 
 
niedrige - mittlere Verdichtungsgefahr / mittel - hohe Durchlässigkeit 
im Geltungsbereich regional weit verbreiteter, durch Nutzung veränderte Bö-
den  

Grundwasser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oberflächengewässer 

 

 

 

Hochwasserschutz 

Ja, Grundwasser kann indirekt betroffen sein: 
Mächtigkeit bindiger Deckschichten: < 5 m 
Grundwasserleiter: unbedeckt 
Geschütztheit: gering 
Flurabstand: <=2 m nördlich / östlich Rand 
Flurabstand: >5 - 10 m  
 
Trinkwasserschutzgebiet Zone III MV_WSG_2236_09 Sternberg 
17.11.1976 
potentiell nutzbares Dargebot mit hydraulischen Einschränkungen 
erlaubte mittlere Entnahmerate [m³/d]: 0 
erlaubte mittlere Entnahmerate [m³/d]: 0  
mittlere Grundwasserneubildung [mm/a]: 143.2 
nutzbares Dargebot [m³/d]: 4940 
hydraulische Einschränkung: Tertiärhochlage 
 
Grundwasserneubildung mit Berücksichtigung eines Direktabflusses: 235.5 
mm/a 
Kürzel für die generalisierte Bodenart: SL - Sand-Geschiebelehm-Mosaik 
mittlerer sommerliche Hydromorphiegrad: 5.0 
reale Verdunstung mit Berücksichtigung eines Direktabflusses: 443.6 mm/a 
mittlerer sommerlicher Grundwassserflurabstand: 5.00 m 
 
Oberflächenwasser im Geltungsbereich (Zufahrt) 
LV 042 - 8:S9644.042 - Rauschender Bach WRRL-berichtspflichtig  
Oberirdische Einzugsgebiete 
Einzugsgebiet: Gebietskennzahl LAWA: 964489900000000, Gewässer: Wie-

tingsbach (Rauschender Bach) von Graben aus Tönniessee bis Mündung in 
Mildenitz/Großer Sternberger See 

 
Keine Einstufung im Hochwasserrisikomanagement 

Klima und Luft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nein, Klima / Luft sind im lokalen Maßstab durch Verdichtung der Siedlungs-
fläche nicht betroffen. 

maritim geprägtes Binnenplanarklima, vorherrschend Westwindlagen 

unkorrigierte mittlere Jahresniederschlagssumme Reihe 1971-
2000: 601.0 mm/a 
unkorrigierte mittlere Sommerniederschlagssumme Reihe 1971-
2001: 326.0 mm/a 

 

 

 

 

 

Geringe regionale u. örtliche Grundbelastung mit Luftschadstoffen,  

Relevante Emittenten sind im Norden (ecoMotion GmbH Ölmühle Sternberg) 
und Süden (Gut Kobrow GmbH & Co. KG Schweinemastanlage Kobrow 2) in 
1000 bzw. 880m Entfernung vorhanden  

Die im Untersuchungsraum vorhandene Reliefenergien lassen Kaltluftströ-
mungen auf die umgebenden Niederungen erwarten.  

Der ÖPNV besitzt eine relevante Bedeutung 
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Umweltbelang Betroffenheit1 (ja/nein, Umfang) Beschreibung / Rechtsgrund-
lage 

Klimaschutz Die Nutzung vorgeprägter Räume entspricht einer nachhaltigen klimascho-
nenden Handlungsweise. 

geringes bioklimatisches Belastungspotenzial, geringe lufthygienische Belas-
tung 

Wirkungsgefüge der Komponenten 
des Naturhaushaltes 

Ja, Wirkungsgefüge, Wechselbeziehungen können betroffen sein:  

Wirkungsgefüge können sehr umfassend und vielfältig sein, so dass sich die 
Beschreibung auf die örtlich wesentlichen Sachverhalte beschränken muss. 

Typische Wirkungsgefüge und Wechselbeziehungen sind: 

Zusammenhang der Versickerungsleistung des Bodens, im Zusammenwirken 
mit der Struktur und Verdunstungsleistung der Vegetation, und dem Vermö-
gen des Landschaftshaushaltes Niederschlagswasser zurückzuhalten und 
die Fließgewässer von Hochwasserereignissen zu entlasten. 

Zusammenhang zwischen örtlichem Kleinklima und Vegetationsstruktur / Be-
bauung der Landschaft. Bestehender Verlust der kleinklimatischen Aus-
gleichsfunktion von Freiflächen und Wärmeakkumulation durch Bebauung. 

Landschaft (landschaftliche Frei-
räume, Landschaftsbild) 

Aufgrund der Stadtrandlage sind landschaftliche Freiräume entsprechend der 
landesweiten Erfassung nicht betroffen. 

ID: 294, Landschaftsbildraum: Obere Seen bei Sternberg, IV 3 - 56, Land-
schaftsbildbewertung: sehr hoch 

Lokal ist das Landschaftsbild geprägt durch die Niederungen (meist aufgelas-
senes Grünland) und Felder entlang des Rauschenden Bach.  

Landschaftsraum mit insgesamt sehr hoher Schutzwürdigkeit des Land-
schaftsbildes, örtliche Vorbelastungen durch vorhandene Bebauung im Osten 
des Rauschenden Bach. 

Landschaftszone- Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte 4, Groß-
landschaft Westmecklenburgische Seenlandschaft 40 

Biologische Vielfalt Ja, biologische Vielfalt kann durch Lebensraumverlust betroffen sein: 

Biologische Vielfalt umfasst die Variabilität unter Organismen jeglicher Her-
kunft, darunter unter anderem Land-, Meeres- und sonstige aquatische Öko-
systeme und die ökologischen Komplexe, zu denen sie gehören; dies umfasst 
die Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen den Arten und die Vielfalt der 
Ökosysteme (Art. 2 (2) Biodiversitätskonvention). 

HPNV: Buchenwälder mesophiler Standorte M30 Waldmeister-Buchenwald 
einschließlich der Ausprägung als Perlgras-Buchenwald 

Die Beurteilung der biologischen Vielfalt kann nur naturraumgebunden erfol-
gen und hat die natürlichen Verhältnisse sowie Einflüsse des Menschen auf 
die Vielfalt an Standorten und Biotopen zu berücksichtigen.  

Betroffene Handlungsfelder der Biodiversitätsstrategie 2030 sind: 

I Übergreifende Biodiversitätsziele für Deutschland 

1. Handlungsfeld: Artenschutz 

Bis 2030 ist der Rückgang der heute vorhandenen Vielfalt wildlebender, in 
Deutschland natürlich vorkommender Arten und ihrer innerartlichen Vielfalt 
deutlich verringert. 

2. Handlungsfeld: Schutzgebiete, Vernetzung und Wildnis 

Ziel 2.3: Weiterentwicklung eines funktionalen Biotopverbunds 

Erhaltung Niederungen am Rauschenden Bach 

3. Handlungsfeld: Wiederherstellung von Ökosystemen 

Ziel 3.1: Wiederherstellung von Ökosystemen 

Vernässung der nördlichen Niederungsfläche 

5.2. Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme 

- unbebauter Bereich (Außenbereich, einseitig östlich des Rauschenden Bach 
von Bebauung begrenzt) 

II. Biodiversitätsziele für die verschiedenen Lebensräume 

9. Handlungsfeld: Binnengewässer, Auen und Moore 

Ziel 9.4: Wiederherstellung und Schutz von Mooren 

Bis 2030 sind alle natürlichen und naturnahen Moore geschützt und mindes-
tens 70 % befinden sich in einem guten Erhaltungszustand oder sind in ihrer 
Entwicklung gesichert. 
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Umweltbelang Betroffenheit1 (ja/nein, Umfang) Beschreibung / Rechtsgrund-
lage 

Bis 2050 sind zusätzliche 25 % der derzeit entwässerten Moorbodenfläche 
durch Wasserstandsanhebung und naturschutzfachliche Maßnahmen wieder 
in einem naturnahen Zustand und unter Schutz gestellt, in ihrer Entwicklung 
gesichert oder unter land- und forstwirtschaftlicher Nutzung in Form von 
Paludikultur 

11. Handlungsfeld: Städte, urbane Landschaften und Siedlungen 

Ziel 11.2: Mehr Grün für Städte und Siedlungen 

Begrünung der windexponierten Kuppe 

III Ziele zur Verringerung negativer Auswirkungen auf die 

Biodiversität und zum Erhalt der Ökosystemleistungen 

15. Stoffeinträge und andere Beeinträchtigungen von Ökosystemen 

Ziel 15.1: Weniger Verschmutzung durch umweltgefährliche Stoffe 

Schutz von Boden und Wasser (TWSZ und Rauschender Bach) 

Ziel 15.4. Eindämmung der Lichtverschmutzung 

(Bewegungs-/ Wärmesensoren bei Außenbeleuchtung) 

 

Für die Situation im 500m-Untersuchungsraum sind Biotope der Agrarland-
schaft (Grünland / Acker), Gewässer, aber auch Bebauung mit langjähriger 
Nutzungskontinuität prägend. Vielfalt und Alter (Reifegrad) der Ökosysteme 
sprechen außerhalb der Ortslage für eine mittlere – sehr hohe Artenvielfalt 
an Tieren und Pflanzen.  

Überörtliche Verbundräume und funktionale Beziehungen:  

Leitlinie für den Vogelzug Zone B: mittlere bis hohe relative Dichte des Vogel-
zuges 

Rastgebiete: keine 

Örtliche Verbundräume und funktionale Beziehungen zwischen Brutplätzen 
und Äsungsflächen bzw. Jagdräumen, die sich auch über den Geltungsbe-
reich erstrecken. (Überflug)  

Menschen, menschliche Gesund-
heit, Bevölkerung 

Ja, durch das Planvorhaben können Auswirkungen durch Emissionen im Rah-
men der neuen Wohnbauflächen entstehen, deren Auswirkungen aber als un-
wesentlich einzustufen sind. 

Kultur- und sonstige Sachgüter 
(z.B. Boden- und Baudenkmale) 

Im Geltungsbereich befinden sich keine Kultur- oder sonstigen Güter. 

Das Vorhaben berührt nach gegenwärtigem Kenntnisstand kein Bodendenk-
mal.  

Bei jeglichen Erdarbeiten können jederzeit zufällig archäologische Funde und 
Fundstellen (Bodendenkmale) neu entdeckt werden. 

Vermeidung von Emissionen Ja, durch das Planvorhaben können Auswirkungen durch Emissionen im Rah-
men der neuen Wohnbauflächen entstehen, deren Auswirkungen aber als un-
wesentlich einzustufen sind. 

Sachgerechter Umgang mit Ab-
wässern 

Ja, im geplanten Baugebiet fallen Abwäs-
ser an.  

LWaG (Pflicht zur ordnungsgemä-
ßen Abwasserbeseitigung) 

Sachgerechter Umgang mit Abfäl-
len 

Ja, im geplanten Baugebiet fallen entsor-
gungspflichtige Abfälle an. 

AbfG (Pflicht zur Abfallvermei-
dung, zur Abfallverwertung und 
zur gemeinwohlverträglichen Ab-
fallbeseitigung) 

Nutzung erneuerbarer Energien / 
effiziente Nutzung von Energie 

Ja, auch wenn das Planvorhaben nicht 
vordringlich der Erzeugung erneuerbarer 
Energien dient, die gesetzlichen Vorga-
ben im Rahmen des Klimaschutzes sind 
aber beachtlich. 

Soweit derartige Anlagen im Gel-
tungsbereich errichtet und betrie-
ben werden sollen, sind ggf. ge-
sonderte Genehmigungsverfahren 
durchzuführen. 

Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) 

Gebäudeenergiegesetz (GEG) 

Darstellungen von Landschaftsplä-
nen 

Ja 1993 analog  

Darstellungen anderer Umwelt-
Fachpläne 

Nein - 

Erhaltung bestmöglicher Luftquali-
tät in Gebieten, in denen durch 

Nein - 
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Umweltbelang Betroffenheit1 (ja/nein, Umfang) Beschreibung / Rechtsgrund-
lage 

Rechtsverordnung festgesetzte Im-
missionsgrenzwerte nicht über-
schritten werden 

Wechselwirkungen zwischen den 
einzelnen Belangen der Schutzgü-
ter Tiere/Pflanzen, Boden, Wasser, 
Klima/Luft, Mensch, Kultur- und 
sonstige Sachgüter 

Nein Siehe unter Emissionen 

1 Betroffenheit = sachliche Betroffenheit bzw. räumliche Überschneidung mit dem vom Plan erheblich beeinflussten 
Gebiet; bei Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäischen Vogelschutzgebieten, die ggf. eine ge-
sonderte Prüfung erfordern, räumliche Überschneidung mit dem Wirkungsbereich des Plans. 

 

2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
und bei Nichtdurchführung der Planung 

 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 

Tabelle 3: 

Umweltbelang Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der 
Planung 

Erhaltungsziele / Schutzzweck der Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH) u. Euro-
päischen Vogelschutzgebiete 1 

nicht relevant 

Nationale Schutzgebiete  
(Nationalparke, Biosphärenreservate) 

nicht relevant 

Schutzgebiete und Schutzobjekte des Natur-
schutzes nach Landesnaturschutzgesetz (NSG, 
LSG, Naturparke, Naturdenkmale, Geschützte 
Landschaftsbestandteile, Geschützte Bio-
tope/Geotope, Alleen und Baumreihen) 

Relevant, keine Bebauung im LSG, kein Herauslösungsantrag, 

keine Baumfällungen 

gesetzlich geschützte Bäume, nach Baum-
schutzverordnung / -satzung geschützte Bäume 
o. Großsträucher 

keine Baumfällungen 

Gewässerschutzstreifen  

und Waldabstand 

nicht relevant 

Tiere und Pflanzen, einschließlich ihrer Lebens-
räume 

Weiterhin Beeinflussung durch landwirtschaftliche Nutzung (Dün-
ger Pflanzenschutzmittel)  

Artenschutz (§§44ff BNatSchG, §§12ff FFH-RL, 
§§5ff VS-RL)  

Weiterhin kontinuierliche Beeinflussung, keine positiven Auswir-
kungen, da trotzdem weitere Nutzung / Flächennutzung möglich.  

Fläche und Boden Erhaltung bisher nicht versiegelter Bereiche  

Grund- und Oberflächenwasser Erhaltung bisher nicht versiegelter Bereiche  

Klima und Luft 

Klimaschutz 

Nicht relevant, da zu geringe Größe  

Weiterhin sehr geringer lokaler Quell - und Zielverkehr (Landwirt-
schaft) 

Landschaft (landschaftliche Freiräume, Land-
schaftsbild) 

nicht relevant (am Rauschenden Bach bleibt die kleingärtnerische 
Bebauung im Osten prägend) 

 

Menschen, menschliche Gesundheit, Bevölke-
rung 

nicht relevant für die Natur  

Kultur- und sonstige Sachgüter (z.B. Boden- 
und Baudenkmale) 

nicht relevant 

Vermeidung von Emissionen Erhöhung durch baubedingte Beeinträchtigungen wird vermieden 

Sachgerechter Umgang mit Abwässern nicht relevant 

Sachgerechter Umgang mit Abfällen gering relevant, da trotzdem Flächennutzung möglich ist 
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Voraussichtliche Merkmale und Auswirkungen des Baugebiets entsprechend den geplanten Fest-
setzungen 

Es erfolgen lagekonkrete Festsetzungen zu Verkehrsflächen. 

Bei Ausschöpfung der Festsetzungen kann voraussichtlich von folgenden Auswirkungen des 
Baugebietes ausgegangen werden: 

• Überbauung mit Gebäuden, Versiegelung und Befestigung von Flächen. 

• Versickerungsmöglichkeiten des anfallenden Niederschlagswassers der Dachflächen und 
der Verkehrsflächen innerhalb des Plangebietes sind vorzusehen. 

 
Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Für die vom Bebauungsplan betroffenen Umweltbelange wird in der folgenden Übersicht eine 
prognostische Beschreibung der voraussichtlichen Planungsauswirkungen und, soweit möglich, 
eine Bewertung (Einschätzung über die Erheblichkeit) der Auswirkungen vorgenommen. 

Tabelle 4: 

Umweltbelang Beschreibung der Auswirkung der Planung  erheblich 
(ja / nein) 

Erhaltungsziele / Schutzzweck 
der Gebiete von gemeinschaft-
licher Bedeutung (FFH) u. Eu-
ropäische Vogelschutzgebiete 1 

Natura 2000-Gebiete werden nicht beeinträchtigt. Nein 

Nationale Schutzgebiete  
(Nationalparke, Biosphärenre-
servate) 
 

Im Geltungsbereich befinden sich keine nationalen Schutzge-
biete. 

Nein 

Schutzgebiete und Schutzob-
jekte des Naturschutzes nach 
Landesnaturschutzgesetz 
(NSG, LSG, Naturparke, Natur-
denkmale, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Ge-
schützte Biotope/Geotope, Al-
leen und Baumreihen) 

Der Geltungsbereich befindet sich in einem Landschaftsschutz-
gebiet. Die Herauslösung wird beantragt. 

Der Geltungsbereich befindet sich in einem Naturpark 

 

 

Am Geltungsbereich befinden Sich Alleebäume  

Ja 

 

 

Prüfen nach 
Vorliegen Er-
schliessungs-
plan 

Nach NatSchAG M-V, Baum-
schutzverordnung / -satzung 
geschützte Bäume o. Groß-
sträucher 

Im Geltungsbereich befinden sich Schutzobjekte. 

Alte Eiche am Durchlass am Rauschenden Bach 

Die Beeinträchtigung / Rodung ist zu ermitteln 

Ja 

Wald Es befindet sich kein Wald im / am Geltungsbereich.  Nein 

Tiere und Pflanzen, einschließ-
lich ihrer Lebensräume 

Im Geltungsbereich werden Pflanzen, Tiere und die Lebens-
räume beeinflusst. Der Bereich ist überwiegend nicht versie-
gelt, aber durch menschliche Aktivitäten beeinflusst. 

Nein 

Boden 

Fläche 

Verlust der natürlichen Bodenfunktionen durch Abtrag des be-
lebten Oberbodens und Versiegelung bisher unversiegelter 
Flächen.  

Ja 

Grund- und Oberflächenwasser 

 

 

 

 
 

Verkehrsflächen und Bauflächen mit Verlust der Versicke-
rungsfunktion des Bodens und Erzeugung höher Abflüsse von 
versiegelten Flächen bei starken Niederschlagsereignissen, 
Tauwetter usw., bei gleichzeitiger mäßigerer Versickerungs-
möglichkeit (Sand-lehmiger Sand).  

Rauschender Bach WRRL-Berichtspflicht 

Ist bei Erhaltung des Durchlasses für die Zuwegung Gutachten 
notwendig? 

Ist bei einem Brückenbau! Gutachten trotz Verbesserung der 
Gewässerstruktur notwendig? 

Versiegelte Baufläche mit Verlust der Versickerungsfunktion 
des Bodens und Erzeugung höherer Abflüsse von versiegelten 
Flächen bei starken Niederschlagsereignissen, Tauwetter 

Nein 

 

 

 

 

Gutachten? 
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Umweltbelang Beschreibung der Auswirkung der Planung  erheblich 
(ja / nein) 

usw., bei gleichzeitiger stärk eingeschränkter Versickerungs-
möglichkeit.  

Der ordnungsgemäße Betrieb und die Überwachung der Ver-
schmutzung des Oberflächenwassers zum Schutz des Grund-
wassers vor schädlichen Verunreinigungen ist notwendig.  

Die Auflagen und Verbote der Wasserschutzzone Sternberg-
sind bei Bau, Betrieb und Lagerung zu beachten.  

Verbote nach WSGVO  

Sind Erdaufschlüsse (auch Flächenkollektoren oder Erdwärme-
sonden für Wärmepumpen) bzw. mineralischen Ersatzbau-
stoffe zulässig? 

 

 

 

 

 

Prüfen 

 

Prüfen 

Klima und Luft 

Klimaschutz 

Lokale Vergrößerung des kleinklimatischen Belastungsraums 
durch Schaffung von Siedlungsfläche. Aber keine Beeinträchti-
gung lokal klimarelevanter Luftaustauschbeziehungen.). 

Die Anfälligkeit des Vorhabens für Folgen des Klimawandels ist 
als gering einzustufen. 

Nein 

Wirkungsgefüge der Kompo-
nenten des Naturhaushaltes 

Das Vermögen des Landschaftshaushaltes, Niederschlags-
wasser zurückzuhalten wird bei weiterer Anlage versiegelter 
Fläche beeinträchtigt.  

Keine Beeinträchtigung lokal klimarelevanter Luftaustauschbe-
ziehungen. 

Der Verlust von Lebensräumen ist kompensierbar. 

Nein 

Landschaft (Landschaftsbild) Die geplante Bebauung schafft einen neuen Bebauungskern. 
Die Bebauung ändert den Charakter der Fläche (Ackerfläche) 
wesentlich. Die kulturlandschaftlich geprägte Eigenart, Vielfalt 
und Schönheit des Landschaftsbildes wird durch das Bauge-
biet aufgrund der konkreten Lage (Kuppenbebauung außerhalb 
der Ortslage) verändert.  

Ja 

Biologische Vielfalt Lage am Siedlungsrand, geschützte Arten sind nach derzeiti-
gem Kenntnisstand nicht betroffen. 

Nein 

Menschen, menschliche Ge-
sundheit, Bevölkerung 

Immissionen könnten vor allem von der Bundesstraße auf das 
Plangebiet einwirken.  

Nein 

Kultur- und sonstige Sachgüter 
(z.B. Boden- und Baudenk-
male) 

Im Geltungsbereich werden keine archäologischen Fundplätze 
vermutet. Eine mögliche baubegleitende Beobachtung und 
mögliche Bauverzögerung sind zu beachten. 

Bei jeglichen Erdarbeiten können jederzeit zufällig archäologi-
sche Funde und Fundstellen (Bodendenk-male) neu entdeckt 
werden. Werden bei Erdarbeiten Funde oder auffällige, unge-
wöhnliche Bodenverfärbungen oder Veränderungen oder Ein-
lagerungen in der Bodenstruktur entdeckt, gelten die Bestim-
mungen des § 11 DSchG M-V. In diesem Fall ist die untere 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen. Der 
Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen von Mitarbei-
tern oder Beauftragten des Landesamtes für die fachgerechte 
Untersuchung in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Ver-
pflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. Die 
Frist kann jedoch im Rahmen des Zumutbaren verlängert wer-
den. 

Eine Beratung zum Umgang mit Bodendenkmalen, insbeson-
dere zur Bergung und Dokumentation betroffener Teile der Bo-
dendenkmale, erhalten Sie beim Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege M-V, Domhof 4/5, 19055 Schwerin. 

Nein 

Vermeidung von Emissionen Durch das Baugebiet entstehen geringe Emissionen von Lärm, 
sowie Schadstoffen und Licht (Zielverkehr).  

Nein 

Sachgerechter Umgang mit Ab-
wässern 

Unbelastetes Niederschlagswasser ist vor Ort zu versickern.  

Nach § 21 Abs. 2 Nr.3 des Wassergesetzes des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (LWaG M-V) stellt die Einleitung von 
Grund-, Quell- und Niederschlagswasser aus Einzelanlagen 
eine erlaubnisfreie Benutzung dar, sofern das zugeführte Was-
ser nicht Stoffe enthält, die geeignet sind, das Gewässer zu 
verunreinigen oder sonstige nachteilige Veränderungen seiner 

Prüfen wegen 
Trinkwasser-
schutz 
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Umweltbelang Beschreibung der Auswirkung der Planung  erheblich 
(ja / nein) 

Eigenschaften herbeizuführen, und sofern der Wasserabfluss 
nicht beeinträchtigt wird. 

Sachgerechter Umgang mit Ab-
fällen 

Siedlungsabfälle werden über kommunale Abfallentsorgung im 
Gebiet abgeführt. 

Nein 

Wechselwirkungen zwischen 
den einzelnen Belangen der 
Schutzgüter Tiere/Pflanzen, 
Boden, Wasser, Klima/Luft, 
Mensch, Kultur- und sonstige 
Sachgüter 

Unter „Vermeidung von Emissionen“ wurde dargelegt, dass nur 
geringe bau- und ggf. betriebsbedingte Emissionen entstehen 
können, die der benachbarten Nutzung (Wohnbebauung) ent-
sprechen.  

Nein 

 

Berücksichtigung der Umweltschutzbelange nach §1a BauGB 

• NATURA 2000: keine Betroffenheit 

• Bodenschutz: Das Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden wurde berück-
sichtigt.  

• Zur Anwendung der Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz wurde eine Ein-
griffs-/Ausgleichsbilanzierung erstellt und in der Begründung dokumentiert. Es werden ent-
sprechende Festsetzungen für Maßnahmen zum Ausgleich getroffen.  

 

Ergänzende Betrachtungen zum Bodenschutz 

Bei der Fläche wird überwiegend landwirtschaftliche Nutzfläche überplant, die sich in Nutzung 
befindet. Es liegt im Planbereich eine Baugrunderkundung vor und umgebend ältere Bohrungen. 
 
Das Grundwasser steht um >5 - 10 m an, nur am nördlichen und östlichen Rand beträgt der 
Flurabstand nur <=2 m (mittlerer sommerlicher Grundwassserflurabstand: 5 m), die Mächtigkeit 
bindiger Deckschichten beträgt < 5 m, der Grundwasserleiter ist unbedeckt und gegenüber flä-
chenhaft eindringenden Schadstoffen nur gering geschützt. 
Festgesetzte Trinkwasserschutzzonen sind vorhanden (MV_WSG_2236_09 Sternberg 
17.11.1976, TWSZ III - Kreistagsbeschlüsse Nr.64-14/76 und 53-11/81 - Neubebauung mit Nut-
zungsbeschränkungen zulässig).  
Altlastverdachtsflächen oder ein Verdacht auf Schadstoffbelastungen liegen nicht vor. Ein analy-
tischer Abgleich mit den Bodenhintergrundwerten ist nicht erforderlich. Die Fläche ist nach der-
zeitigem Kenntnisstand nicht drainiert.  
 
Nachfolgend sind die Wirkfaktoren und Probleme des Bodens / Bodenwasserhaushalt und seine 
Empfindlichkeiten dargestellt: 
 
Beschreibung und Bewertung Ist-Zustand 

Bestand: landwirtschaftliche Nutzfläche (Acker)  

• Grob-Mittelsande, Braunerde / Parabraunerde  

• Braunerden, Pseudobraunerden, Pseudogleye der Endmoräne, kuppig bis hügelig  

• Endmoräne und Gebiete mit starkem Relief und mit geringem Wassereinfluss,  

• Ackerzahl 19 (Sand Norden) bis 36 (Geschiebelehm Süden) 

• Verdichtung: niedrige - mittlere Verdichtungsgefahr / mittel - hohe Durchlässigkeit 

• Entwässerung: aufgrund der verschiedenen Bodenwerte unterschiedliche Versickerungsmög-
lichkeiten 

• Erodierbarkeit mittlere bis starke Reliefneigung im Plangebiet, dadurch hohe bis sehr hohe 
Gefahr Wind- und mittlere bis sehr hohe Gefahr Wassererosion  

• Niedrige bis hohe Gefahr Grundwasserkontamination / niedrige bis hohe Gefahr Bodenkonta-
mination, niedrige bis hohe Pufferkapazität (stark schwankend) 
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Wirkfaktoren Boden / Bodenwasserhaushalt 

• Versiegelung  
o Vollversiegelung im Bereich der Verkehrsflächen und der Gebäude, mind. Teilversiegelung 

der Wege  
o übermäßige mechanische Belastungen 
o Flächenbefestigung mit Erd- bzw. Bodenarbeiten sowie technisch erforderlicher Verdich-

tung auf zur Überbauung vorgesehenen Böden  
o Befahrungen, Lagerung von Baumaterial auf zur Wiederbegrünung vorgesehenen Böden  

• Auf-/Einbringen von Bodenmaterial  
o Da Höhenabwicklungen der späteren Flächen fehlen, ist die Prüfung der Verwertung von 

möglicherweise anfallendem Boden planerisch im B-Plan nicht zu bewältigen.  
o Ein Erschließungsplan mit Berücksichtigung der Höhenabwicklung auch für die Bebauung 

wird aufgrund des kuppigen Geländes aber empfohlen. 

• Bodenerosion 
o Aufgrund der Nutzung (Acker) und des kuppigen Geländes zwingend zu beachten, ggf. sind 

hangparallele Grünstreifen (Rasenansaat o.ä.) vorzusehen. 

• Entwässerung / Dränwirkung / Versickerung / Baugrund 
o lokale Versickerung der befestigten Flächen prüfen 
o Es werden entsprechend Bodengutachten zusätzlich zu den objektbezogenen Berichten 

Baugrubenabnahmen nach dem Aushub und Verdichtungskontrollen nach der letztendli-
chen Geländeregulierung empfohlen. 

• Stoffeinträge (hohe Sensibilität der Baufirmen erforderlich - Trinkwasserschutzgebiet, WRRL-
Gewässer Rauschender Bach) 
o Öl- und Schmiermittel, Kraftstoffe, (Havariemittel-Plan) 

 
Auswirkungen der Bauphase 

• Versiegelung führt zum Totalverlust / Teilverlust der Bodenfunktion 

• übermäßige mechanische Belastungen führt zu   
o Gefügeschäden (mit Verringerung Versickerungsfähigkeit / Wasserrückhaltung / Verlust 

von Porenvolumen – Sauerstoffmangel) 

• Auf-/Einbringen von Bodenmaterial führt zur  
o Zerstörung des inneren Bodengefüges (daher Vermeidung von planierendem Einbau)  
o Schutz des Gewässerschutzstreifen während der Hoch- und Tiefbaumaßnahmen vor Be-

fahren / Lagerung  

• Entwässerung / Dränwirkung / Versickerung 
o Ein schonender Umgang mit dem Boden erhält die gute Versickerungsfähigkeit und ist da-

mit aktiver Gewässer- und Bodenschutz 
o Eine Versickerung von Niederschlagswasser ist entsprechend Bodengutachten möglich.  

 
In Bezug auf die Beeinträchtigungen sind 2 Wirkorte einzustellen: 

• Wirkort 1 die Flächenbefestigung der Bau- und Verkehrsflächen  

• Wirkort 2 Grünflächen 

Oft fehlt es an Sensibilität der Baufirmen / Bauherren für das Problem Bodenverdichtung auf zur 
Wiederbegrünung vorgesehenen Böden. 
 
Maßnahmen zum Bodenschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 

Um die Belange des Bodenschutzes zu stärken, sollten weiterhin im Text Teil B festgesetzt wer-
den: 

Das auf den Dachflächen und sonstigen befestigten Flächen eines Grundstücks anfallende, nicht 
verunreinigte Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück selbst durch geeignete Versicke-
rungsanlagen zu versickern.  
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Zum Schutz des Fließgewässers und der angrenzenden Feuchtgebiete ist ein zusätzlicher Be-
grünungsstreifen von 5m Hangparallel und ein fester Bauschutz (z.B. Pfosten mit Querriegel), 
auch in der Phase der Baufeldfreimachung und der Erschließung vorzuhalten.  

Rücksichtnahmepflicht agrarstruktureller Belange 

Für Maßnahmen für die Kompensation werden landwirtschaftlichen Flächen entzogen: 

• Streuobstwiese als landwirtschaftliche Nutzung  

• Baumpflanzungen 
 

direkte und etwaige indirekte, sekundäre, kumulative, grenzüberschreitende positive oder nega-
tive Auswirkungen des geplanten Vorhabens auch auf Ebene der Europäischen Union oder auf 
Bundes-, Landesebene  

• nicht relevant, keine grenzüberschreitenden Auswirkungen zu erwarten 
 

Auswirkung die auf Grund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für 
schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind 

• nicht relevant, zulässige Vorhaben lassen keine Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Kata-
strophen erwarten 

 

2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkun-
gen 

Zum B-Plan werden Vorkehrungen und Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Aus-
gleich erheblicher Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes dargelegt. 
Dazu gehören folgende Maßnahmen: 

1. Erdaufschlüsse (auch Flächenkollektoren oder Erdwärmesonden für Wärmepumpen), mit 
denen auf die Bewegung oder die Beschaffenheit des Grundwassers eingewirkt wird, sind 
einen Monat vor Baubeginn der unteren Wasserbehörde anzuzeigen. Arbeiten sind so aus-
zuführen, dass keine Verunreinigungen von Boden und Gewässern entstehen. Bei Havarien 
mit wassergefährdenden Stoffen ist der Schaden sofort zu beseitigen.  

2. Beim Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen, Gemischen und Bodenmaterial für z. B. 
Zuwegungen und Stellflächen ist die Verordnung über Anforderungen an den Einbau von 
mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - Ersatz-
baustoffV) vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. 
Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 186) geändert worden ist, zu beachten.  

3. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden. Fahrtrassen, Lagerflächen o.dgl. sollen auf zukünf-
tig befestigte Flächen konzentriert werden. Werden ausnahmsweise andere Flächen wäh-
rend der Bauzeit als z. B. Fahrtrasse oder Lagerfläche in Anspruch genommen, sind diese 
gegen Schädigungen zu schützen. Baustraßen von 35 cm Mächtigkeit sind i. d. R. geeignet, 
um Bodenverdichtungen zu vermeiden. Für deren vollständigen Rückbau sind diese auf aus-
reichend überlappendem Vlies (Geotextil) herzustellen. Bei geringer  
Nutzung und nur mäßig feuchtem Boden können andere Schutzmaßnahmen, wie Baustra-
ßenplatten oder Bodenschutzmatten, geprüft werden. 

4. Ein schonender Umgang mit dem Boden erhält die gute Versickerungsfähigkeit und ist damit 
aktiver Gewässer- und Bodenschutz. 

5. Die Bauausführung der Versickerungsanlagen hat entsprechend Arbeitsblatt DWA – A 138 
zu erfolgen. Bodenverhältnisse und Grundwasserstände sind zu beachten. 

6. Oberflächlich anfallendes Niederschlagswasser u. a. Abwasser darf ungereinigt / ver-
schmutzt nicht in Gewässer eingeleitet oder abgeschwemmt werden. 
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Maßnahmen zum Ausgleich verbleibender erheblicher Auswirkungen 

Grünordnerische Maßnahmen im Geltungsbereich 

• Es erfolgen keine kompensationsmindernden Maßnahmen zum Ausgleich?  
 

Grünordnerische Maßnahmen im Gemeindegebiet 

• Es erfolgen Kompensationsmaßnahmen zum Ausgleich?  

Grünordnerische Maßnahmen außerhalb des Gemeindegebietes 

• keine 
 

2.4 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Als alternative Planungsmöglichkeiten kommen nur solche in Betracht, mit denen die mit der Bau-
leitplanung verfolgten städtebaulichen Ziele gleichfalls mit einem verhältnismäßigen Aufwand er-
reicht werden können. Planungsalternativen xxxxxxx.  

 

2.5 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Eine Prüfung, ob einem Planvorhaben naturschutzrechtliche Verbote, insbesondere solche nach 
§ 44 BNatSchG, entgegenstehen, ist innerhalb des Bauleitplanverfahrens notwendig. Bestand-
serfassungen sind aber nur erforderlich, wenn ein möglicher artenschutzrechtlicher Verbotstat-
bestand auf andere Art und Weise nicht rechtssicher bestimmt werden kann. 
 
Bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Die zu erwartenden Beeinträchtigungen (baubedingt, betriebsbedingt, temporär bzw. dauerhaft) 
sind darzulegen. 
 
Baubedingte Wirkfaktoren 
Das Plangebiet ist nicht bebaut. 
Bei Baumaßnahmen sind folgende baubedingte Auswirkungen zu erwarten: 
- Neubau von Gebäuden und Flächenbefestigungen 
- Fahrzeugbewegungen im Bereich der Baumaßnahme bzw. auf den Zuwegungen zur Bau-

stelle. 
- Lärm, Licht und Erschütterung durch Baufahrzeuge und Arbeiten innerhalb der Baustelle.  

 
Entsprechend sind diese Arbeiten als zeitlich befristete zusätzliche Beeinträchtigung zu bewer-
ten. 
 
Anlagebedingte Wirkfaktoren 
Es sind folgende anlagenbedingte Auswirkungen zu erwarten: 
- Bebauung mit unversiegelter Freifläche im Plangebiet.  
- Licht- und Lärmemissionen durch die Nutzung und durch Zielverkehre. 
 
Die Intensität der zulässigen Nutzung ist nicht mit der geplanten Nutzung gleichzusetzen und es 
ist eine zusätzliche Beeinträchtigung durch die Flächeninanspruchnahme und Nutzung durch 
Menschen einzustellen.  
 
Betriebsbedingte Wirkfaktoren 
Die Intensität der zulässigen Nutzung ist nicht mit der geplanten Nutzung gleichzusetzen und es 
ist eine zusätzliche Beeinträchtigung durch die intensive Nutzung bei dauerhafter Anwesenheit 
von Menschen einzustellen.  
 
Eine bau-, anlage- bzw. betriebsbedingte Beeinträchtigung wurde geprüft und ist einzustellen.  
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Relevanzprüfung  
Die in M-V vorkommenden Pflanzen- und Tierarten des Anhangs IV der FFH- Richtlinie wurden 
auf ihre Relevanz geprüft. Die überwiegende Mehrzahl der Arten ist für den vorliegenden B-Plan 
nicht relevant.  

Tabelle: In Mecklenburg-Vorpommern lebende, durch Aufnahme in den Anhang II/IV der FFH-Richtlinie „streng ge-
schützte“ Pflanzen und Tierarten“ 

Gruppe wiss. Artname deutscher Artname 

A II 

FFH- 

RL 

A IV-

FFH- 

RL 

Lebensraum - Kurzfassung 

Gefäßpflanzen Angelica palustris Sumpf-Engelwurz II IV nasse, nährstoffreiche Wiesen 

Gefäßpflanzen Apium repens Kriechender Scheiberich, - 

Sellerie 

II IV Stillgewässer 

Gefäßpflanzen Cypripedium calceolus Frauenschuh II IV Laubwald 

Gefäßpflanzen Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte *II IV Sandmagerrasen 

Gefäßpflanzen Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut, Torf-

Glanzkraut 

II IV Niedermoor 

Gefäßpflanzen Luronium natans Schwimmendes Frosch-

kraut 

II IV Gewässer 

Weichtiere Anisus vorticulus Zierliche Tellerschnecke II IV Sümpfe/Pflanzenreiche Gewässer 

Weichtiere Unio crassus Gemeine Flussmuschel II IV Fließgewässer 

Libellen Aeshna viridis Grüne Mosaikjungfer  IV Gewässer 

Libellen Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer  IV Bäche 

Libellen Leucorrhinia albifrons Östliche Moosjungfer  IV Altarme / Waldteiche 

Libellen Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer  IV Teiche mit hohen Bewuchsansprü-

chen 

Libellen Leucorrhinia pectoralis Große Moosjungfer II IV Hoch-/Zwischenmoor 

Libellen Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle 
 

IV Gewässer 

Käfer Cerambyx cerdo Heldbock II IV Alteichen über 80 Jahre 

Käfer Dytiscus latissimus Breitrand II IV stehende Gewässer mit dichten 

Flachwasserbereichen 

Käfer Graphoderus bilineatus Schmalbindiger Breitflügel-

Tauchkäfer 

II IV Nährstoffarme Gewässer mit gro-

ßen Flachwasserbereichen 
Käfer Osmoderma eremita Eremit, Juchtenkäfer *II IV Wälder/Mulmbäume 

Falter Lycaena dispar Großer Feuerfalter II IV Moore, Feuchtwiesen 

Falter Lycaena helle Blauschillernder Feuerfalter II IV Feuchtwiesen /Quellflüsse 

Falter Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwärmer   Trockene Gebiete/Wald 

Fische Acipenser sturio Europäischer Stör II 
 

Gewässer 

Lurche Bombina bombina Rotbauchunke II IV Gewässer/Wald 

Lurche Bufo calamita Kreuzkröte  IV Sand/Steinbrüche 

Lurche Bufo viridis Wechselkröte  IV Sand/Lehmgebiete 

Lurche Hyla arborea Laubfrosch  IV Hecken/Gebüsche/Waldränder/ 

Feuchtgebiete 

Lurche Pelobates fuscus Knoblauchkröte  IV Sand/Lehmgebiete 

Lurche Rana arvalis Moorfrosch  IV Moore/Feuchtgebiete 

Lurche Rana dalmatina Springfrosch  IV Wald/Feuchtgebiete 

Lurche Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch  IV Wald/Moore 

Lurche Triturus cristatus Kammmolch II IV Gewässer 

Kriechtiere Coronella austriaca Schlingnatter  IV Trockenstandorte /Felsen 

Kriechtiere Emys orbicularis Europäische Sumpfschild-

kröte 

II IV Gewässer/Gewässernähe 

Kriechtiere Lacerta agilis Zauneidechse  IV Hecken/Gebüsche/Wald 

Meeressäuger Phocoena phocoena Schweinswal II IV Ostsee 

Fledermäuse Barbastella barbastellus Mopsfledermaus II IV Kulturlandschaft/Wald/Siedlungs-

gebiete 

Fledermäuse Eptesicus nilssonii Nordfledermaus  IV Kulturlandschaft/Wald/Siedlungs-

gebiete 

Fledermäuse Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus  IV Kulturlandschaft/Wald/Siedlungs-

gebiete 

Fledermäuse Myotis brandtii Große Bartfledermaus  IV Kulturlandschaft/Gewässer 

Fledermäuse Myotis dasycneme Teichfledermaus II IV Gewässer/Wald 

Fledermäuse Myotis daubentonii Wasserfledermaus  IV Gewässer/Wald 

Fledermäuse Myotis myotis Großes Mausohr II IV Wald 

Fledermäuse Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus  IV Kulturlandschaft/Siedlungsge-

biete 
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Gruppe wiss. Artname deutscher Artname 

A II 

FFH- 

RL 

A IV-

FFH- 

RL 

Lebensraum - Kurzfassung 

Fledermäuse Myotis nattereri Fransenfledermaus  IV Kulturlandschaft/Wald 

Fledermäuse Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler  IV Wald 

Fledermäuse Nyctalus noctula Abendsegler  IV Gewässer/Wald/Siedlungsgebiete 

Fledermäuse Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus  IV Gewässer/Wald 

Fledermäuse Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus  IV Kulturlandschaft/Siedlungsge-

biete 
Fledermäuse Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus  IV Kulturlandschaft/Siedlungsge-

biete 

Fledermäuse Plecotus auritus Braunes Langohr  IV Kulturlandschaft/Wald/ 

Siedlungsgebiete 

Fledermäuse Plecotus austriacus Graues Langohr  IV Kulturlandschaft/Siedlungsge-

biete 

Fledermäuse Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus  IV Kulturlandschaft/Siedlungsge-

biete 

Landsäuger Canis lupus Wolf *II IV  

Landsäuger Castor fiber Biber II IV Gewässer 

Landsäuger Lutra lutra Fischotter II IV Gewässer 

Landsäuger Muscardinus avel-

lanarius 

Haselmaus  IV Mischwälder mit Buche /Hasel 

*prioritäre Art 
fett gedruckte Arten können aufgrund des Lebensraumes, oder des Aktionsradius als betroffen nicht ausgeschlossen 
werden kursiv geschriebene Arten sind bereits aufgrund des Lebensraumes als betroffen auszuschließen 
 

Für die nachfolgend aufgeführten verbleibenden Arten, die im Gebiet vorkommen könnten, wird 
primär geprüft, ob die geplanten Nutzungen bzw. die diese Nutzungen vorbereitenden Handlun-
gen geeignet sind, diesen Arten gegenüber Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG auszulösen.  
 
Fledermäuse  

Das eigentliche Untersuchungsgebiet/Plangebiet besitzt nur eine potenzielle Bedeutung für Fle-
dermäuse als Jagdgebiet. Ausweichräume sind ausreichend vorhanden.  
Die relativ gehölzarmen Niederungen und der Rauschenden Bach als Leitlinie wird mit dem un-
bebauten Freihaltestreifen nicht beeinträchtigt. Höhlenbäume sind im Plangebiet nicht vorhan-
den.  
 
Fischotter 

Der Fischotter ist entsprechend Rasterkartierung aufgezeigt. Aufgrund des Freihaltestreifens zu 
den Niederungen und dem Rauschenden Bach ist bei Wanderbewegungen entlang des Rau-
schenden Bach eine Betroffenheit auszuschließen, aber am Durchlass ist eine Störung in diesen 
Bereich und damit eine Betroffenheit nicht auszuschließen.  

Wanderkorridore 

Die Lage schließt die eine generelle Störung von Wanderkorridoren aus (außer Durchlass /  
Fischotter). 

Rastflächen 

Rastflächen sind entsprechend Gutachtlicher Landschaftsrahmenplanung in www.umweltkar-
ten.mv-regierung.de nicht benannt. 
 
Avifauna 
Es wird aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen unter Bezug auf Martin Flade3, eine Prüfung 
der Beeinträchtigung der Avifauna durchgeführt. (Potentialabschätzung) 
Es erfolgte die Abprüfung der relevanten Arten entsprechend: 

• Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie, 

 
3 Martin Flade, Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands IHW-Verlag 1994 
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• Arten des Artikels IV, Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie, 

• Gefährdete Arten (Rote Liste M-V bzw. der BRD (Kategorie 0-3), 

• Arten mit besonderen Habitatansprüchen (Horstbrüter, Gebäudebrüter, Höhlenbrüter, Ko-
lonienbrüter, große Lebensraumausdehnung), 

• Streng geschützte Vogelarten nach Anlage 1 der Bundesartenschutzverordnung, 

• in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 gelistete Vogelarten, 

• Arten, für die das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern eine besondere Verantwortung 
trägt (mindestens 40% des gesamtdeutschen Bestandes oder mit weniger als 1000 Brut-
paaren in M-V). 

• alle anderen europäischen Vogelarten  
 
Beim Artenspektrum handelt es sich um ein charakteristisches Artenspektrum einer landwirt-
schaftlichen Feldflur. Aufgrund der Randlage zum Ort / Kleingärten ist ein Störpotential auch 
durch Prädatoren einzustellen.  
Da im Eingriffsraum keine Gebäude vorhanden sind, ist mit den Arten des Siedlungsraumes wie 
Bachstelze, Kohlmeise, Rotkehlchen, Hausrotschwanz nur als Nahrungsgast zu rechnen. 
 
Durch das Vorhaben werden Acker und Freiflächen in Anspruch genommen. Von den Arten der 
landwirtschaftlichen Flächen sind durch das Störpotential der Kleingartenanlage / der Bundes-
straße Arten wie Elster, Blaumeise, Bluthänfling, Stieglitz, Girlitz, ggf. Sperbergrasmücke, 
Gelbspötter, aber auch die Feldlerche zu erwarten. In den Übergangsbereichen zu den Niede-
rungen sind Grauammer, Goldammer und das Braunkehlchen zu erwarten. Die Heidelerche und 
der Ortolan sind aufgrund des Lebensraumes eher unwahrscheinlich.  
 
Raumrelevante Arten 

Für die raumrelevanten Arten (Fischadler / Seeadler / Kranich / Überflieger) ist ein Verlust des 
Nahrungsraumes Acker nicht relevant. 

 
Artenschutzrechtliche Prüfung 

Fischotter 

Am Durchlass im Rauschenden Bach ist eine Störung in diesen Bereich und damit eine Betrof-
fenheit nicht auszuschließen. Daher sind Minimierungsmaßnahmen vorzusehen. 
Für den Wegeabschnitt am Bestandsdurchlass ist Pflaster als Wegematerial und 30 km/h und 
Sträucher am Rand für Deckung festzusetzen. 

Fledermäuse  

Aufgrund der strukturierten Umgebung ist der Art der Beleuchtung erhöhter Aufmerksamkeit zu 
widmen (Vermeidungsmaßnahme u.a. Einsatz von Natriumdampflampen / oder LED bzw. keine 
Abstrahlung ins Außengelände). 
 
Avifauna 

Alle Vögel der Agrarlandschaft sind durch die Intensivierung der Landwirtschaft (z. B. Verlust von 
Brachflächen, frühe und schnelle Mahd / Ernte) stark gefährdet. Als Schutzmaßnahmen helfen 
das Anlegen von Brachen, Blühstreifen und die Extensivierung von Grünland.  
 
Feldlerchen richten sich bei der Wahl ihres Reviers nach der Vegetationshöhe. Bestände, die 
nicht zu dicht wachsen und eine Höhe zwischen 15 und 50 Zentimetern aufweisen, sind beson-
ders beliebt. Da die Art auch auf extensivem Grünland dichte Bestände ausbilden kann, sind 
Maßnahmen zu dessen Schutz für Feldlerchen wirksam und sinnvoll. 

Der generelle Verlust von Nahrungsraum ist dabei nicht so erheblich wie der Verlust des Lebens-
raums einzustufen. Entsprechend besteht eine artenschutzrechtliche Betroffenheit. 
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Um den Verbotstatbestand der Tötung auszuschließen ist als vorbeugende Maßnahme die Fest-
schreibung der Baufeldfreimachung außerhalb der Hauptbrutzeit der Vögel in der Zeit vom Sep-
tember bis März aufzunehmen. 

Reptilien 

Das Vorhabengebiet (Acker) besitzt keine maßgebliche Bedeutung für artenschutzrechtlich rele-
vante Reptilienarten.  

Um den Verbotstatbestand der Tötung gemäß § 44 Absatz 1 BNatSchG zu vermeiden, sind Mi-
nimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen zu empfehlen. Bei Erdarbeiten ist darauf zu achten, 
dass steile Böschungen vermieden werden bzw. die Gruben schnellstmöglich zu verschließen 
sind und vorher eventuell hineingefallene Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) aus den Gruben zu 
entfernen sind. 

Amphibien 

Das Vorhabengebiet (Acker) besitzt keine maßgebliche Bedeutung für artenschutzrechtlich rele-
vante Reptilienarten.  

Aufgrund der vorhandenen Habitatstrukturen besteht in den Randbereichen potenziell eine Be-
deutung für die artenschutzrechtlich relevante Arten Laubfrosch, Teichfrosch, Grasfrosch, 
Moorfrosch, Kleiner Wasserfrosch, sowie Erdkröte und Knoblauchkröte.  

Mit dem Rauschenden Bach befindet sich ein Gewässer in Nahbereich des planungsrelevanten 
Umfeldes bzw. wird gequert. Der Rauschende Bach ist nur als bedingt geeignetes Laichgewässer 
einzustufen, da er zwar krautreich ist, aber auch viele Fressfeinde (Hecht, Forelle) aufweist. Eine 
maßgebliche Bedeutung des Plangeltungsbereiches (Acker) als Migrationskorridor, Nahrungsha-
bitat bzw. Winterquartier für Amphibien ist auszuschließen. Gezielte Wanderungsbeziehungen 
durch das Gebiet bestehen nicht. Im Zuge der Realisierung des Vorhabens kommt es nicht zum 
Verlust von Laichgewässern bzw. sonstiger maßgeblicher Habitatbestandteile von Amphibien.  
Mit der Erhaltung der Strukturen entlang der Niederung und bei Beachtung des Gewässerschutz-
streifens wird die Habitatstruktur für potentielle Winterquartiere und Rückzugsbereiche erhalten. 
Als zusätzliche Habitatstruktur ist das den Rauschenden Bach begleitende Anpflanzgebot einzu-
stufen. Der Randstreifen des Rauschenden Bachs ist vor Befahren in der Bauphase zu schützen.  

Dementsprechend ist nicht von einer artenschutzrechtlich relevanten Betroffenheit der Amphibien 
auszugehen.  

Verbote 

Tötungsverbot 
Das Tötungsverbot bezieht sich auf die Tötung von Individuen, einschließlich der letalen Schädi-
gung von Larvalstadien bzw. Gelegen der „besonders geschützten“ und „streng geschützten“ Ar-
ten. Dieses Tötungsverbot kann für die untersuchten Artengruppen ausgeschlossen werden. 

Störungsverbot 
Das Störungsverbot betrifft die Störung der Arten an maßgeblichen Habitatbestandteilen. Das 
Störungsverbot ist für die untersuchten Artengruppen durch die Bauzeitenregelung und Umset-
zung der Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen auszuschließen. 
Artenschutzrechtliche Ausnahmeanträge entsprechend der artenschutzrechtlichen Verbote des 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG (Zugriffsverbote, unter Berücksichtigung Europäische Vogelarten sowie 
der Arten des Anhangs II / IV der FFH-Richtlinie) sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu 
stellen.  
 
Artenschutzrechtliche Hinweise 

• Als Außenbeleuchtung sind nur zielgerichtete Lampen mit einem uv-armen, insekten-
freundlichen, energiesparenden Lichtspektrum und einem warmweißen Licht mit gerin-
gem Blauanteil im Spektrum von 2000 bis max. 3000 Kelvin Farbtemperatur zulässig. Si-
cherheitsrelevante notwendige Abweichungen (Arbeitsschutz) sind nachzuweisen. 
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• Um den Verbotstatbestand der Tötung gemäß § 44 Absatz 1 BNatSchG zu vermeiden, 
sind Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen zu empfehlen. Bei Erdarbeiten ist da-
rauf zu achten, dass steile Böschungen vermieden werden bzw. die Gruben schnellst-
möglich zu verschließen sind und vorher eventuell hineingefallene Tiere (Amphibien, Rep-
tilien usw.) aus den Gruben zu entfernen sind. 

• Als vorbeugende Maßnahme ist die Baufeldfreimachung außerhalb der Hauptbrutzeit der 
Vögel in der Zeit vom September bis März aufzunehmen. 

 

2.6 Schutzgebiete und Schutzobjekte des Naturschutzes  

Internationale Schutzgebiete  

Im 500m-Untersuchungsraum befinden sich keine internationalen Schutzgebiete. 

GGB 

• DE 2236-302 „Obere Seen und Wendfeld (bei Sternberg)“ in 1000m Entfernung  

VSG  

• SPA DE 2137-401 „Warnowtal, Sternberger Seen und untere Mildenitz“ in 600m Entfer-

nung 

 

Nationale Schutzgebiete und -objekte 

Landschaftsschutzgebiete / Naturparke  

• LSG Nr.050b „Mittleres Warnowtal“  

• NP_7 „Sternberger Seenland“ 

 
gesetzlich geschützte Biotope  
 
im Geltungsbereich 

- keine 

 

im 50 m Wirkradius  

- PCH03472 Biotopname: Feuchtgrünland; aufgelassen; Phragmites-Röhricht; Gehölz; ver-

buscht; Weide Gesetzesbegriff: Röhrichtbestände und Riede  

- PCH17043 Biotopname: Rauschender Bach Gesetzesbegriff: Naturnahe und unverbaute 

Bach- und Flussabschnitte, einschl. der Uferveg.  

- PCH03468 Biotopname: Baumgruppe; verbuscht; lückiger Bestand/ lückenhaft Gesetzesbe-

griff: Naturnahe Feldgehölze 

- PCH03464 Biotopname: Feuchtgrünland; aufgelassen; Phragmites-Röhricht; verbuscht; Weide 

Gesetzesbegriff: Röhrichtbestände und Riede  

- PCH03463 Biotopname: Hecke; Gehölz Gesetzesbegriff: Naturnahe Feldhecken  

- Weidengruppe Gesetzesbegriff: Naturnahe Feldgehölze  

 

im 200m Wirkradius  

- Naturnahe Feldgehölze, Röhrichtbestände und Riede; Naturnahe Sümpfe, Naturnahe und un-

verbaute Bach- und Flussabschnitte, einschl. der Uferveg.,  

 

3 Zusätzliche Angaben 

3.1 Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung und Hin-
weise zu Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen 

 

• Folgende Methoden und technische Verfahren und Quellen wurden verwendet: 
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• Biotopkartierung unter Verwendung der „Anleitung für Biotopkartierungen im Gelände“ 

(Schriftenreihe des LLUNG 2013 / Heft 2), 

• www.umweltkarten.mv-regierung.de 

• FLADE, M. (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grund-

lagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung. Eching IHW-

Verlag 

• Geologische Karte von MV, LUNG, Güstrow 2005 

• Trinkwasserschutzgebiete des Kreises Sternberg Kreistagsbeschlüsse Nr.64-14/76 und 

53-11/81 

• Geotechnischer Bericht über die Baugrund- und Gründungsverhältnisse INGENIEUR-

BÜRO FÜR BODENMECHANIK UND GRUNDBAU Buchheim und Morgner PartGmbB, 

Bellevue 10, 23968 Gägelow 

• LSG-Verordnung   

 

Hinweise zu Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen 

Es traten keine besonderen Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen auf.  

 
3.2 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen bei der Durch-

führung des Bebauungsplans 

Die Stadt sieht entsprechend § 4c BauGB nachfolgend genannte Überwachungsmaßnahmen 
vor, um bei der Durchführung des Bebauungsplans insbesondere unvorhergesehene nachteilige 
Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln. 

Art der Maßnahme Zeitpunkt, Turnus Hinweise zur Durchführung 

Gab es unerwartete Konflikte zwi-
schen der realisierten Nutzung und 
benachbarten Nutzungen (Lärm, 
Geruch) oder Auswirkungen auf die 
Umwelt 

auf Veranlassung, 
oder nach Information 
durch Fachbehörden 

Ortsbegehung durch Bauamt, Ergebnisdokumen-
tation, ggf. Überarbeitung Maßnahmen 

 

3.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Zum B-Plan Nr. 20 „Reimerskamp“ der Stadt Sternberg wurde für die Belange des Umweltschut-
zes eine Umweltprüfung durchgeführt, deren Ergebnisse im vorliegenden Umweltbericht darge-
legt wurden. Die Anregungen und Bedenken aus der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Be-
hörden wurden berücksichtigt und der Umweltbericht wurde im Zuge des Aufstellungsverfahrens 
fortgeschrieben. 

Die Stadt Sternberg beabsichtigt die Umwidmung landwirtschaftlicher Nutzflächen in eine Wohn-
baufläche. Der Geltungsbereich hat eine Größe von rd. 4,7 ha. 
Die im rechtswirksamen F-Plan ausgewiesene Fläche für Landwirtschaft wird dabei in eine Fläche 
für Wohnungsbau gewandelt. 
Von den Auswirkungen des Bebauungsplans sind die Umweltbelange Tiere und Pflanzen, ein-
schließlich ihrer Lebensräume, Fläche, Boden, Grund- und Oberflächenwasser, Klima und Luft, 
Wirkungsgefüge der Komponenten des Naturhaushaltes, Landschaft, Biologische Vielfalt, 
Mensch, Vermeidung von Emissionen, Sachgerechter Umgang mit Abwässern und Abfällen so-
wie Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen der Schutzgüter Tiere/Pflanzen, Bo-
den, Wasser, Klima/Luft, Mensch, Kultur- und sonstige Sachgüter betroffen. Die Auswirkungen 
auf die Schutzgüter Boden und Wasser sind dabei als beachtlich einzustufen.  
 
Als technische Verfahren zur Ermittlung der Umweltauswirkungen wurde eine Eingriffs- / Aus-
gleichsbilanzierung erstellt. 

Durch die Lage im LSG Nr.050b „Mittleres Warnowtal“ ist eine Herauslösung erforderlich.  

http://www.umweltkarten.mv-regierung.de/
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Die Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes sollen durch die Zuordnung einer Ausgleichsmaß-
mahnen oder Ökokonto ausgeglichen werden.  

Alternative Planungsmöglichkeiten wurden geprüft, mit dem Ergebnis, das der gewählte Plan am 
besten geeignet ist, die verfolgten städtebaulichen Ziele zu erreichen. 

Zur Überwachung erheblicher, nicht vorzusehender Umweltauswirkungen ist vorgesehen, auf 
Veranlassung Kontrollen durchzuführen und die Umsetzung der festgesetzten Ausgleichsmaß-
nahmen zu kontrollieren.  
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